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B. Ministerium für Inneres und Sport

Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte
von Grundstücken

Gem. RdErl. d. MI u. d. MF v. 3. 11. 2014
— 43-23520/2 —

— VORIS 21160 —

1. Mit Inkrafttreten der Immobilienwertermittlungsverord-
nung (ImmoWertV) vom 19. 5. 2010 (BGBl. I S. 639) erfolgt
eine sukzessive Überarbeitung der Wertermittlungsrichtlinien
2006 (WertR 2006) vom 1. 3. 2006 — (BAnz. Nr. 108 a vom
10. 6. 2006, Nr. 121 S. 4798). Bis zur Veröffentlichung der
Neufassung gilt Folgendes:
1.1 Die Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (Bo-
denrichtwertrichtlinie — BRW-RL) — Bekanntmachung des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) vom 11. 1. 2011 (BAnz S. 597) — wird für die Gut-
achterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen ein-
geführt. Ab Veröffentlichung der Bodenrichtwerte 2012 ist
diese anzuwenden.
1.2 Die Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwert-
richtlinie — SW-RL) — Bekanntmachung des BMVBS vom 5. 9.
2012 (BAnz AT 18.10.2012 B1) — wird in Niedersachsen zur
Anwendung in der Grundstückswertermittlung eingeführt
und ersetzt die bisherigen Regelungen zur Ermittlung des
Sachwerts der WertR 2006.
1.3 Abweichend von Anlage 3 der SW-RL ist bei der Ermitt-
lung des Sachwerts freistehender Ein- und Zweifamilienhäu-
ser, Doppelhäuser und Reihenhäuser als Orientierungswert
eine einheitliche standardunabhängige Gesamtnutzungsdauer
von 70 Jahren anzunehmen. Nummer 1 Abs. 2 SW-RL (Mo-
dellkonformität) ist daher besonders zu beachten.

1.4 Die Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und
des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie — VW-RL) — Be-
kanntmachung des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BAnz AT 11.04.2014 B3) —
wird in Niedersachsen zur Anwendung in der Grundstücks-
wertermittlung eingeführt und ersetzt die bisherigen Regelun-
gen zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts
der WertR 2006.

1.5 Im Übrigen ist bis zur Veröffentlichung weiterer neuer
Richtlinien, insbesondere zum Ertragswertverfahren, die WertR
2006 sinngemäß anzuwenden, soweit diese den Regelungen
der ImmoWertV nicht entgegenstehen.

1.6 Die Texte der vorbezeichneten Richtlinien stehen — ne-
ben der Veröffentlichung im BAnz — auch im Internet zum
Download bereit unter http://www.bmub.bund.de.

2. Dieser Gem. RdErl. tritt am 1. 1. 2015 in Kraft und mit
Ablauf des 31. 12. 2020 außer Kraft.

An
die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen
den Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Niedersachsen
die Dienststellen des Staatlichen Baumanagements Niedersachsen
die Oberfinanzdirektion Niedersachsen — Fondsverwaltung des Lan-
desliegenschaftsfonds Niedersachsen —

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 712

C. Finanzministerium

Gewährung von Anwärtersonderzuschlägen 
an Beamtinnen und Beamte auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst in der Laufbahn 

der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Technische Dienste, 
Fachbereiche Bergdienst und Markscheidedienst

Erl. d. MF v. 3. 11. 2014 — VD4 11 63 —

— VORIS 20441 —

Aufgrund des § 63 BBesG in der bis zum 31. 8. 2006 gelten-
den Fassung vom 6. 8. 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert
durch Artikel 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 12. 7. 2006 (BGBl. I
S. 1466), werden Referendarinnen und Referendaren in der
Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Technische
Dienste, Fachbereiche Bergdienst und Markscheidedienst auf-
grund des erheblichen Mangels an hinreichend qualifizierten
Bewerberinnen und Bewerbern Anwärtersonderzuschläge in
Höhe von 35 % des zustehenden Anwärtergrundbetrages ge-
zahlt.

Dieser Erl. tritt am 1. 1. 2015 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2018 außer Kraft.

An das
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 712
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D. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von ambulanten sozialpädagogischen

Angeboten der Jugendhilfe für junge Straffällige

Gem. Erl. d. MS, d. MI u. d. MJ v. 11. 11. 2014 — 306-51240 —

— VORIS 21130 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt gemäß § 10 AG KJHG, nach Maßgabe
dieser Richtlinie und der VV/VV-Gk zu § 44 LHO Zuwendun-
gen für ambulante sozialpädagogische Angebote der Jugend-
hilfe für junge Straffällige.
1.2 Ziel ist, dass in Niedersachsen möglichst flächendeckend
Leistungsangebote der Jugendhilfe bestehen, die jungen Straf-
fälligen sozial verantwortliches Handeln, Wiedergutmachung
und Konfliktaufarbeitung aufzeigen und so zu Kenntnissen,
Erfahrungen und Verhaltensweisen führen, die für eine künf-
tige Legalbewährung förderlich sind, um mit der Nutzung die-
ser Angebote möglichst weitgehend auf die Verhängung von
Jugendarrest und Jugendstrafen nach dem JGG verzichten zu
können.
1.3 Junge Straffällige sind straffällige Jugendliche und Her-
anwachsende, gegen die ein strafrechtliches Verfahren geführt
wird oder wurde (§§ 10, 23, 29, 45, 47 JGG) und straffällige
Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des
21. Lebensjahrs mit besonderem Jugendhilfebedarf (§§ 13, 27 ff.,
41 SGB VIII) oder einem der Straffälligkeit angemessenen so-
zialpädagogischen Hilfebedarf.
1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf die Gewährung der
Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung
Gegenstand der Förderung sind die entstehenden Personal-

kosten für das Fachpersonal und die Honorarausgaben zur
Durchführung von
a) sozialer Gruppenarbeit oder sozialen Trainingskursen, auch

in Form von trägerübergreifenden Kooperationsprojekten,
b) Einzelbetreuung z. B. Betreuung durch eine Betreuungs-

helferin oder einen Betreuungshelfer, soweit diese nicht
durch die Jugendgerichtshilfe oder anderweitig sicherge-
stellt ist, und

c) Täter-Opfer-Ausgleich oder dieses Angebot ergänzende ge-
meinsame Gruppenarbeit mit Opfern, Täterinnen und Tä-
tern, soweit sie der Zielsetzung von Nummer 1.2 entsprechen.

Förderfähig sind Angebote zu den Buchstaben a und b auch
dann, wenn sie im Zusammenhang mit der Erbringung von
Arbeitsleistungen stehen. 

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind die Träger der öffentlichen

und freien Jugendhilfe gemäß § 69 Abs. 1 und § 75 SGB VIII
sowie § 1 AG KJHG.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Fachkraftgebot
Eine Förderung kann nur erfolgen für Projekte, in denen

mindestens eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge oder
eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter oder eine Person mit
vergleichbarem akademischen Abschluss mit mindestens einem
Stundenumfang von 50 % einer vollen Stelle beschäftigt ist.

4.2 Einzelfallbezogene Förderpläne/Hilfepläne, Falldokumen-
tation

Es sind Förderpläne oder Hilfepläne zu erarbeiten, an denen
die jungen Straffälligen gemäß § 8 SGB VIII zu beteiligen sind.
Beim Täter-Opfer-Ausgleich erfolgt eine Falldokumentation.

4.3 Fallzahlen
4.3.1 Die Anzahl der betreuten jungen Straffälligen soll in
der Regel 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Jahr und

vollzeitbeschäftigter Fachkraft betragen. Maßgeblich sind die
im Berichtsjahr neu hinzugekommenen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Gezählt werden auch die jungen Menschen, die
im Rahmen der Nachbetreuung nach Beendigung ihrer justizi-
ellen Weisung freiwillig an dem ambulanten sozialpädagogi-
schen Angebot oder die im Vorfeld der Jugendgerichtsver-
handlung auf Empfehlung der Jugendgerichtshilfe freiwillig
an dem ambulanten sozialpädagogischen Angebot teilnehmen.
4.3.2 Beim Täter-Opfer-Ausgleich sollen die Fallzahlen bei
vollzeitbeschäftigten Fachkräften, die ausschließlich im Tä-
ter-Opfer-Ausgleich tätig sind oder die ihn ergänzende Grup-
penarbeit mit Opfern, Täterinnen und Tätern durchführen,
ohne Anrechnung von Verwaltungstätigkeiten die Anzahl von
80 Beschuldigten pro Jahr betragen. Im Täter-Opfer-Ausgleich
entspricht ein Fall einer oder einem Beschuldigten. In der den
Täter-Opfer-Ausgleich ergänzenden Gruppenarbeit mit Opfern,
Täterinnen und Tätern werden Beteiligte gezählt.

4.4 Zusammenarbeit zwischen den Verfahrensbeteiligten
Die Teilnahme der Fachkräfte als Vertreter der Projekte an

institutionalisierten Formen der Zusammenarbeit mit ande-
ren am Jugendstrafverfahren Beteiligten ist sicherzustellen.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss im
Rahmen einer Projektförderung als Anteilfinanzierung gewährt.
5.2 Der Zuwendungsempfänger erhält
— einen jährlichen Zuschuss in Höhe von bis zu 50 % zu den

Personalausgaben, pro Stelle bis zu 18 500 EUR. Bei einer
nicht das ganze Jahr durchgehend beschäftigten oder teil-
zeitbeschäftigten Fachkraft wird der Personalkostenzuschuss
anteilig gewährt;

— einen jährlichen Zuschuss in Höhe von bis zu 50 % zu den
Honorarausgaben, die unmittelbar im Zusammenhang mit
den ambulanten sozialpädagogischen Angeboten entste-
hen, pro Stunde bis zu 20 EUR.

5.3 Berechnungsgrundlage für die Höhe der Zuwendungen
zu den Personalkosten sind die Tatverdächtigenbelastungs-
zahlen (TVBZ) in der Altersgruppe der 14- bis unter 21-Jähri-
gen von Jugendamtsbezirken. Für die Bemessung ist die poli-
zeiliche Kriminalstatistik der Polizeibehörden der jeweiligen
Landkreise und kreisfreien Städte im zweiten Kalenderjahr
vor dem Haushaltsjahr heranzuziehen, für das die Förderung
beantragt wird. Die TBVZ ist die Zahl der durch die Polizei er-
mittelten Tatverdächtigen, errechnet auf 100 000 Einwohne-
rinnen und Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsan-
teils.*) Die TVBZ der Landkreise und kreisfreien Städte in der
Altersgruppe der 14- bis unter 21-Jährigen werden dem MS
jährlich vom MI zur Verfügung gestellt. Die TVBZ können vor
Antragstellung von den Trägern der öffentlichen und freien
Jugendhilfe bei der Bewilligungsbehörde erfragt werden.

Die Anzahl der zu fördernden Stellen ergibt sich aus folgen-
der Staffelung:
a) bis zu zwei Stellen für Jugendamtsbezirke mit einer TVBZ

bis 9 000,
b) bis zu drei Stellen für Jugendamtsbezirke mit einer TVBZ

bis 11 000,
c) bis zu vier Stellen für Jugendamtsbezirke mit einer TVBZ

bis 13 000,
d) bis zu fünf Stellen für Jugendamtsbezirke mit einer TVBZ

über 13 000.

*) TVBZ = Tatverdächtige (14 bis 21 Jahre) x 100 000/Einwohnerzahl
(14 bis 21 Jahre).
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5.4 Für Projekte und Einrichtungen mit erschwerter verkehrs-
technischer Erreichbarkeit durch Standorte in Gebieten mit
großer flächenmäßiger Ausdehnung sowie für Projekte und Ein-
richtungen mit Veränderungen von Jugendamtsbezirken kann
die Bewilligungsbehörde Ausnahmen von Nummer 5.3 zulassen.

Bei besonderem Aufwand der Projekte, insbesondere bei
zusätzlichem Handlungsbedarf sowie bei innovativen Maß-
nahmen, die der Weiterentwicklung dieses Jugendhilfeange-
bots dienen, kann die Bewilligungsbehörde mit Zustimmung
des MS Ausnahmen von Nummer 5.3 zulassen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 Die Projektträger beteiligen sich an der Erfolgskontrolle
des Förderprogramms und stellen der Bewilligungsbehörde
bis zum 31. März des Folgejahres erforderliche Daten in Form
eines standardisierten Sachberichts zur Verfügung.
6.2 Die ambulanten sozialpädagogischen Angebote der Ju-
gendhilfe für junge Straffällige sollen das Prinzip der Gleich-
stellung von Frauen und Männern und die spezifischen Le-
benslagen junger Menschen (insbesondere junger Migrantin-
nen und Migranten sowie junger Menschen mit Behinderun-
gen) angemessen berücksichtigen.

7. Anweisung zum Verfahren
7.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht
in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

7.2 Bewilligungsbehörde ist das LS.
7.3 Die Zuwendung wird jährlich auf Antrag bei der Bewilli-
gungsbehörde gewährt. Der zu verwendende Vordruck wird
von der Bewilligungsbehörde zur Verfügung gestellt. Zuwen-
dungsanträge sind vor Beginn der Maßnahme für das jeweilige
Haushaltsjahr bis zum 15. November des Vorjahres einzurei-
chen. Anträge von Trägern der freien Jugendhilfe sind über
das Jugendamt an die Bewilligungsbehörde zu richten. Diese
holt bei erstmaliger Förderung eine Stellungnahme der Präsi-
dentin oder des Präsidenten desjenigen Landgerichts, ggf. des
Amtsgerichts, sowie der Leitenden Oberstaatsanwältin oder
des Leitenden Oberstaatsanwalts derjenigen Staatsanwalt-
schaft ein, in deren Bezirk das Angebot der Jugendhilfe vorge-
halten wird.
7.4 Ein einfacher Verwendungsnachweis wird zugelassen.

8. Schlussbestimmungen
Dieser Gem. Erl. tritt am 1. 1. 2015 in Kraft und mit Ablauf

des 31. 12. 2018 außer Kraft.

An das
Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Nachrichtlich an:
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Nieder-
sachsen
die Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen
das Katholische Büro Niedersachsen
die Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen für Ambulante Sozial-
pädagogische Angebote nach dem Jugendrecht e. V.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 713

F. Kultusministerium

Durchführung der APVO-Lehr

RdErl. d. MK v. 13. 10. 2014 — 35-84110/413 —

— VORIS 20411 —

Bezug: RdErl. v. 29. 9. 2010 (Nds. MBl. S. 946, SVBl. S. 431), geändert
durch RdErl. v. 17. 11. 2010 (Nds. MBl. S. 1171, SVBl. S. 66)
— VORIS 20411 —

Die Anlage zum Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 7. 2015
wie folgt geändert:

1. Die Durchführungsbestimmungen zu § 21 (Zeugnis) wer-
den wie folgt geändert:

1.1 In Nummer 1 Satz 1 werden die Worte „Noten der“ gestri-
chen.

1.2 Nummer 4.4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Am Tag der Prüfung werden ein vorläufiges Zeugnis
über die Staatsprüfung nach den aufgeführten Anlagen 1,
6 oder 8 und eine Bescheinigung nach Anlage 10 vom
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses ausge-
stellt und ausgehändigt.“

1.3 Nummer 4.5 erhält folgende Fassung:

„4.5 Jedem Zeugnis ist die Bescheinigung über die Ein-
zelnoten nach Anlage 10 beizufügen.“

1.4 Anlage 1 erhält folgende Fassung:

„A n l a g e  1

Zeugnis über die Staatsprüfung für das Lehramt an 
vLehramtsbezeichnung, ggf. Schwerpunktw

Frau/Herr vVorname Namew

geboren am ........... in ...........

hat am ........... die Staatsprüfung für das Lehramt vLehr-
amtsbezeichnung, ggf. Schwerpunktw1) in den Unter-
richtsfächern

vUnterrichtsfach 1w

und

vUnterrichtsfach 2w

mit der Gesamtnote vNote in Wortenw (vPunktwertw)2)
bestanden.

Zusätzlich erfolgte die Ausbildung im Unterrichtsfach
vUnterrichtsfach 3w .3)

Hildesheim, den ...........

Niedersächsisches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter

(Siegel) Im Auftrage

1) Verordnung über die Ausbildung und Prüfung von Lehrkräf-
ten im Vorbereitungsdienst vom 13. 7. 2010 (Nds. GVBl. S. 288)
geändert durch Verordnung vom 23. 7. 2013 (Nds. GVBl. S. 206),
in der jeweils geltenden Fassung.

2) Aufstellung der Ausbildungs- und Prüfungsnoten gemäß anlie-
gender Bescheinigung.

3) Entfällt, wenn alle Unterrichtsfächer der Ausbildung Gegen-
stand der Staatsprüfung waren.“

1.5 Die Anlagen 2 bis 5 werden gestrichen.
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1.6 Anlage 6 erhält folgende Fassung:

„A n l a g e  6

Zeugnis über die Staatsprüfung 
für das Lehramt für Sonderpädagogik

Frau/Herr vVorname Namew

geboren am ........... in ..........

hat am ........... die Staatsprüfung für das Lehramt für
Sonderpädagogik1) in den sonderpädagogischen Fachrich-
tungen

vFachrichtung 1w 

und

vFachrichtung 2w

und in den Unterrichtsfächern

vUnterrichtsfach 1w

und

vUnterrichtsfach 2w2)

mit der Gesamtnote vNote in Wortenw (vPunktwertw)3)
bestanden.

Zusätzlich erfolgte die Ausbildung im Unterrichtsfach
vUnterrichtsfach 3w.4)

Hildesheim, den ...........

Niedersächsisches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter

(Siegel) Im Auftrage

1) Verordnung über die Ausbildung und Prüfung von Lehrkräf-
ten im Vorbereitungsdienst vom 13. 7. 2010 (Nds. GVBl. S. 288)
geändert durch Verordnung vom 23. 7. 2013 (Nds. GVBl. S. 206),
in der jeweils geltenden Fassung.

2) Entfällt, wenn nur ein Unterrichtsfach der Ausbildung Gegen-
stand der Staatsprüfung war.

3) Aufstellung der Ausbildungs- und Prüfungsnoten gemäß anlie-
gender Bescheinigung.

4) Entfällt, wenn alle Unterrichtsfächer der Ausbildung Gegen-
stand der Staatsprüfung waren.“

1.7 Anlage 7 wird gestrichen.
1.8 Anlage 8 erhält folgende Fassung:

„A n l a g e  8

Zeugnis über die Staatsprüfung 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 

Frau/Herr vVorname Namew

geboren am ........... in ...........

hat am ........... die Staatsprüfung für das Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen1) in der beruflichen Fachrichtung

vFachrichtungw

und in dem Unterrichtsfach

vUnterrichtsfach oder Sonderpädagogik
an berufsbildenden Schulenw

mit der Gesamtnote vNote in Wortenw (vPunktwertw)2)
bestanden.

Zusätzlich erfolgte die Ausbildung im Fachvberufliche
Fachrichtung oder Unterrichtsfach oder Sonderpädago-
gik an berufsbildenden Schulenw.3)

Hildesheim, den ...........

Niedersächsisches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter

(Siegel) Im Auftrage

1) Verordnung über die Ausbildung und Prüfung von Lehrkräf-
ten im Vorbereitungsdienst vom 13. 7. 2010 (Nds. GVBl. S. 288)
geändert durch Verordnung vom 23. 7. 2013 (Nds. GVBl. S. 206),
in der jeweils geltenden Fassung.

2) Aufstellung der Ausbildungs- und Prüfungsnoten gemäß anlie-
gender Bescheinigung.

3) Entfällt, wenn alle beruflichen Fachrichtungen oder Unterrichts-
fächer oder Sonderpädagogik an berufsbildenden Schulen der
Ausbildung Gegenstand der Staatsprüfung waren.“

1.9 Anlage 10 erhält folgende Fassung:

„A n l a g e  10

Niedersächsisches Landesprüfungsamt für Lehrämter (An-
lage zum Zeugnis vom ..........)

Bekanntgabe der Einzelnoten

Frau/Herr vVorname Namew

geboren am ....................... in .......................

hat am ....................... die Staatsprüfung nach der Verord-
nung über die Ausbildung und Prüfung von Lehrkräften
im Vorbereitungsdienst (APVO-Lehr) vom 13. 7. 2010
(Nds. GVBl. S. 288), geändert durch Verordnung vom 23. 7.
2013 (Nds. GVBl. S. 206), für das Lehramt vLehramtsbe-
zeichnung, ggf. Schwerpunktw

mit der Gesamtnote vNote in Wortenw (vPunktwertw)
bestanden.

Die Gesamtnote wurde aufgrund folgender Noten ermit-
telt:

Ausbildungsnote ................................. (vPunktwertw) 

Prüfungsnote ....................................... (vPunktwertw) 

bestehend aus:

Prüfungsunterricht I ........................... (vPunktwertw)

Prüfungsunterricht II .......................... (vPunktwertw)

Mündliche Prüfung ............................. (vPunktwertw)

Der Punktwert der Ausbildungsnote und der Punktwert der
Prüfungsnote bilden zu je 50 vom Hundert den Punkt-
wert der Gesamtnote. Dieser Punktwert wird einer Note
zugeordnet (§ 19 Abs. 1 APVO-Lehr).

Niedersächsisches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter

(Siegel) Im Auftrage“.

An
die Niedersächsische Landesschulbehörde
das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung
die Studienseminare der Lehrämter

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 714
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G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Genehmigung der Anlage und des Betriebes
eines Hubschrauber-Sonderlandeplatzes

am Elbe Klinikum Stade

Bek. d. MW v. 4. 11. 2014 — 45-22.61.42 —

Die NLStBV, Geschäftsbereich Oldenburg, hat der Elbe Kli-
niken Stade-Buxtehude GmbH am 13. 10. 2014 die als Anlage
abgedruckte Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb eines
Hubschrauber-Sonderlandeplatzes am Elbe Klinikum Stade
erteilt.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 716

Anlage

1. Bezeichnung des Landeplatzes:
Hubschrauber-Sonderlandeplatz Elbe Klinikum Stade
1.1 Beschreibung des Landeplatzes

2. Nebenbestimmungen
2.1 Anlage und Unterhaltung

Die Genehmigungsinhaberin sorgt in eigener Verant-
wortung für die ordnungsgemäße Anlegung und Unter-
haltung des Sonderlandeplatzes und die sichere Durch-
führung des Flugbetriebs unter Beachtung der für die
Luftfahrt geltenden Bestimmungen und Anordnungen.

1) Hinweis: Als Nacht in diesem Sinne gilt analog zu § 33 LuftVO die
Zeit von einer halben Stunde nach Sonnenuntergang bis eine hal-
ben Stunde vor Sonnenaufgang.

2.2 Tageskennzeichnung
Der Landeplatz ist zu kennzeichnen mit einer Erken-
nungsmarkierung (heliport-identification marking) be-
stehend aus rotem Lande-„H“ in weißem Kreuz, einer
TLOF- und einer FATO-Markierung.

2.3 Befeuerung des Landeplatzes
Der Landeplatz ist zu befeuern mit 
— 12 grünen Unterflurfeuern auf einem Quadrat mit

den Abmessungen 15 m x 15 m um die Aufsetzflä-
che im Abstand von jeweils maximal 5 Metern sowie

— zweimal je drei weißen Anflugfeuern in Unterflur-
bauweise mit einem Abstand von jeweils 4 Metern.

Die Befeuerung ergibt sich aus dem Markierungs- und
Befeuerungsplan, der Bestandteil dieser Genehmigung ist.

2.4 Lageplan
Die Flugbetriebsflächen und Grenzen des Sonderlande-
platzes müssen mit den Angaben in dem Lageplan
übereinstimmen.

2.5 Windrichtungsanzeiger
Es ist ein Windrichtungsanzeiger der üblichen Beschaf-
fenheit und Farbe (Windsack) (Mindestlänge 2,4 m) zu
installieren. Dieser muss bei Flugbetrieb in der Nacht
beleuchtet werden.
Er muss so aufgestellt sein, dass er aus der Luft und von
den Betriebsflächen her gut sichtbar ist und eine An-
zeige für die Richtung und Stärke des Bodenwindes
bietet.

2.6 Einfriedung des Geländes
Von der Verpflichtung, das Flugplatzgelände einzufrie-
den, wird die Genehmigungsinhaberin befreit, wenn
das Gelände nach § 46 Abs. 2 und § 53 LuftVZO durch
Verbotsschilder ausreichend gesichert ist und sicherge-
stellt wird, dass bei Flugbetrieb dieses Betretungsver-
bot eingehalten wird.
Die Zugänge zu dem Landeplatz müssen so hergerich-
tet werden, dass sie ungehindert von Feuerwehr und
Sanitätsdiensten benutzt werden können.

2.7 Anforderungen an das Feuerlösch- und Rettungswesen
— Am Landeplatz sind Feuerlöscher mit einer Ge-

samtkapazität von 150 ltr. Schaumlöschmittel und
90 kg Trockenlöschmittel oder 180 kg CO² sowie die
in Anlage 8.12) näher bezeichneten Rettungsmittel
betriebsbereit vorzuhalten. 

— Der Landeplatz wird in Brandschutzkategorie H 1
nach Ziffer 6.1.2.2 der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Be-
triebes von Hubschrauberflugplätzen vom 19. 12.
2005 (AVV) eingestuft.

— Die von Tabelle 6—1 der AVV abweichende Menge
des Schaumlöschmittels wird unter der auflösen-
den Bedingung zugelassen, dass die Flugbewegun-
gen im Durchschnitt von drei aufeinander folgen-
den Jahren die Zahl von 120 Flugbewegungen jähr-
lich nicht übersteigen. Sollte die durchschnittliche
Zahl der Flugbewegungen insoweit in drei aufein-
ander folgenden Jahren die Zahl 120 übersteigen,
hat der Landeplatzbetreiber unverzüglich die Menge
laut AVV, d. h. 500 ltr., vorzuhalten.

— Durch betriebliche Regelungen ist eine Reaktions-
zeit der Einsatzkräfte im Havariefall von maximal
zwei Minuten sicherzustellen.

— Es muss eine Zufahrt für Feuerlöschfahrzeuge ge-
mäß der jeweils gültigen Normen (derzeit DIN 14090)
vorhanden sein.

— Die Erstellung und Aufrechterhaltung eines Alar-
mierungs- und Notfallplans unter Beteiligung der
örtlich zuständigen Feuerwehr ist zu gewährleisten.

— Die für den Rettungsdienst vorgesehenen Personen
sind im Sinne von „sachkundigen Personen“ mit den
Aufgaben des Feuerlösch- und Rettungswesen ge-
eignet vertraut zu machen und in Übung zu halten.

2.8 Fernmeldesysteme
Der Landeplatz muss an das öffentliche Fernsprechnetz
angeschlossen sein. An der Fernsprechstelle sind fol-
gende Telefonnummern gut sichtbar auszuhängen:
— nächste Polizeiwache,
— Feuerwehrzentrale,

2) Hier nicht abgedruckt.

1.2 Lage: 2,3 km südwestlich Stadtmitte Stade 

1.1.2 Flugplatz-
bezugspunkt:

Koordinaten: N 53° 35' 41,3''
E 09° 26' 39,7''

Höhe: 27,5 m ü. NN
(90 ft MSL)

1.1.3 Betriebs-
fläche:

— Aufsetz- und Abhebefläche TLOF
(touchdown and lift-off area): Quadrat
mit 15 m Kantenlänge
Oberfläche: Verbundpflaster.

— Endanflug- und Start-Fläche FATO
(final approach and take-off area): Qua-
drat mit den Abmessungen 22,5 m x
22,5 m, das die Aufsetzfläche mittel-
punktsgleich umgibt.

— Sicherheitsfläche (Safety Area): Ein
die FATO allseits umgebender Strei-
fen mit einer Breite von 3,75 m. Die
Sicherheitsfläche ergibt zusammen mit
der FATO ein Quadrat mit den Ab-
messungen 30 m x 30 m.

— An- und Abfluggrundlinien: 220°/070°.

1.1.4 Zugelassene 
Luftfahr-
zeuge:

Der Landeplatz ist zugelassen für mehr-
motorige Drehflügler
— bis zu einer Länge (über alles) von

weniger als 15 m und 
— die nach Flugleistungsklasse 1 betrie-

ben werden.

1.1.5 Art des
Betriebes:

Der Landeplatz ist zugelassen zur Durch-
führung von Flügen nach Sichtflugre-
geln bei Tag und bei Nacht1).

1.1.6 Zweck 
des Lande-
platzes:

Der Landeplatz dient als Sonderlande-
platz ausschließlich zur Durchführung
von Starts und Landungen, die im unmit-
telbaren Zusammenhang mit medizini-
schen Hubschrauber-Noteinsätzen (HEMS)
oder dem medizinischen Versorgungs-
auftrag des Krankenhauses stehen.

1.1.7 Betriebs-
zeiten:

0 Uhr bis 24 Uhr täglich. Im Zeitraum
von 22 Uhr bis 6 Uhr ist der Betrieb be-
schränkt auf Medizinische Hubschrau-
ber Noteinsätze (HEMS).

1.1.8 Bauschutz-
bereich:

Ein Bauschutzbereich nach dem Luftver-
kehrsgesetz wird nicht bestimmt.



Nds. MBl. Nr. 41/2014

717

— DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Niederlassung
Bremen,

— Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung,
— der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Ver-

kehr, Geschäftsbereich Oldenburg (Luftfahrtbehörde),
— Flugwetter-Beratungsdienst.
Außerdem ist am Landeplatz in geeigneter Position ein
Brandmeldeknopf für die Brandmeldeanlage zu instal-
lieren.

2.9 Luftfahrthindernisse
2.9.1 Herstellung und Überwachung der Hindernisfreiheit

Grundsätzlich ist die Hindernisfreiheit für 
— Hubschrauber mit einer Länge über alles und einem

Rotordurchmesser von jeweils 15 m,
— Sichtflugbetrieb bei Tag und Nacht,
— Flugleistungsklasse 1.
Neue und/oder vorübergehende Hindernisse sind der
Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen und
auf deren Verlangen nach Lage und Höhe zu vermessen.
Die Hindernissituation ist entsprechend in den Nach-
richten für Luftfahrer (NfL) und im Luftfahrthandbuch
Deutschland („AIP Heliports“) zu veröffentlichen.
Veränderungen des Landeplatzes und seiner Umge-
bung, die den Flugbetrieb gefährden können, insbeson-
dere Veränderungen in den An- und Abflugsektoren,
auch soweit es sich um vorübergehende Hindernisse
handelt, sind der Genehmigungsbehörde unverzüglich
anzuzeigen.
Das erforderliche Startverfahren ist nach den Vorgaben
des jeweiligen Flughandbuches durchzuführen, wozu
auch das Rückwärtsstartverfahren gehört. Sofern das
Rückwärtsstartverfahren aufgrund der Hindernissitua-
tion angewandt wird, ist eine Unterrichtung der Luft-
fahrzeugführer über die Besonderheiten des Hub-
schrauberflugplatzes durch eine Veröffentlichung im
Luftfahrthandbuch (AIP) sicherzustellen.
Bei veränderlichen Hindernissen, wie z. B. Bäumen ist
sicherzustellen, dass die Bewuchshöhen überwacht
und entsprechende Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der für den sicheren Flugbetrieb notwendigen
Hindernisfreiheit ergriffen werden.

2.9.2 Tageskennzeichnung von Luftfahrthindernissen
Die Landeplatzhalterin hat dafür Sorge zu tragen, dass
die Luftfahrthindernisse im Umfeld des Landeplatzes
nach gesonderter Maßgabe der Genehmigungsbehörde
mit einer Tageskennzeichnung versehen werden.

2.9.3 Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen
Die Landeplatzhalterin hat dafür Sorge zu tragen, dass
die Luftfahrthindernisse im Umfeld des Landeplatzes
nach gesonderter Maßgabe der Genehmigungsbehörde
mit einer Nachtkennzeichnung versehen werden. Diese
ist mindestens dann in Betrieb zu setzen, wenn die
Landeplatz-Befeuerung betrieben wird.

2.10 Hauptflugbuch und Flugplatzakte
Durch die Genehmigungsinhaberin ist ein Hauptflug-
buch zu führen, in dem mindestens die Starts und Lan-
dungen mit folgenden Eintragungen nachzuweisen
sind:
— Tag und Uhrzeit,
— Luftfahrzeugmuster,
— Staatszugehörigkeits- und Eintragungszeichen des

Luftfahrzeugs,
— Art des Fluges,
— Anzahl der Besatzungsmitglieder,
— Zahl der Fluggäste,
— bei Landungen nach oder Starts zu einem Strecken-

flug Startflugplatz bzw. Zielflugplatz.
Ferner ist am Landeplatz eine Flugplatzakte zu führen,
in der diese Genehmigung sowie alle späteren Ergän-
zungen und sonstigen Verfügungen gesammelt werden.
Außerdem ist durch den Betreiber ein Flugleiterdienst-
buch über den ordnungsgemäßen Zustand des Lande-
platzes und dessen regelmäßige Kontrolle zu führen.

2.11 Benutzungsordnung
Eine Benutzungsordnung ist auf Grundlage dieser Ge-
nehmigung zu erstellen.  Die Benutzungsordnung ist der
Genehmigungsbehörde vor Abnahme des Platzes und

Aufnahme des Flugbetriebs zur Genehmigung vorzule-
gen. Änderungen der Benutzungsverordnung bedürfen
ebenfalls der Genehmigung. 

2.12 Flugleitung
Flugbetrieb ist nur bei Anwesenheit einer „sachkundi-
gen Person“ zulässig. Eine „sachkundige Person“ ist, wer
in die örtlichen Gegebenheiten eingewiesen ist, eine
Erste-Hilfe-Ausbildung und eine praktische Handha-
bung im Gebrauch der Sicherheits- und Rettungsausrüs-
tung des Hubschraubersonderlandeplatzes der Geneh-
migungsinhaberin nachgewiesen hat. Ferner muss sie
in das bestehende Brandschutzkonzept eingewiesen sein.
Es ist eine aktuelle Liste der sachkundigen Personen zu
führen und in der Platzakte aufzunehmen. 

2.13 Haftpflichtversicherung
Für die Regelung von Personen- und Sachschäden muss
vor Betriebsaufnahme eine Landeplatzhalter-Haftpflicht-
versicherung mit einer Mindestdeckungssumme von
jeweils 1 000 000 EUR für Personen- und Sachschäden
abgeschlossen und für die Dauer der Genehmigung auf-
rechterhalten werden. Die Deckungssumme ist den
Geldwertveränderungen anzugleichen. Bei Nachweis
der Deckung über den kommunalen Schadensaus-
gleich kann auf eine gesonderte Versicherung verzich-
tet werden.

2.14 Witterung
Die Start- und Landefläche ist von Schnee und Eis frei
zu halten.

2.15 Auflagenvorbehalt
Die Genehmigung ergeht unter dem Vorbehalt nach-
träglicher Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Auf-
rechterhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung, des Immissionsschutzes, der Ge-
währleistung des Natur- und Landschaftsschutzes, des
Schutzes der Bevölkerung vor Fluglärm sowie der Si-
cherheit des Luftverkehrs (§ 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG in
der zurzeit gültigen Fassung).
Ferner bleibt die Anpassung der Genehmigung an künf-
tige Regelungen zur Anlage und zum Betrieb von Lan-
deplätzen für Hubschrauber vorbehalten.
Vorbehalten bleibt schließlich die Forderung von Lärm-
messungen an von Fluglärmimmissionen betroffenen
Nachbargrundstücken und ggfs. die Finanzierung pas-
siver Lärmschutzmaßnahmen.

2.16 Betriebsaufnahme
Der Landeplatz darf erst in Betrieb genommen werden,
wenn die Betriebsaufnahme durch die Genehmigungs-
behörde gestattet wurde. Voraussetzungen für diese
Gestattung sind
— eine Abnahmeprüfung,
— die Hindernisbeseitigung bzw. -kennzeichnung,
— die Vorlage eines Betriebskonzepts zur Sicherstel-

lung der Reaktionszeit der Rettungskräfte,
— der Nachweis einer Haftpflichtversicherung,
— die Vorlage einer Vermessung des Flugplatzbezugs-

punktes nach Lage (in WGS84) und Höhe (in Metern
über NN),

— Vorlage einer Platzdarstellungskarte im Maßstab
1 : 200 in 6-facher Ausfertigung, die Bestandteil die-
ser Genehmigung wird. Die Flugbetriebsflächen
und -grenzen müssen mit den Angaben in der Platz-
darstellungskarte übereinstimmen.

2.17 Anzeigen durch die Landeplatzhalterin
Die Landeplatzhalterin hat Vorkommnisse, die den Flug-
betrieb auf dem Landeplatz wesentlich beeinträchti-
gen, unverzügliche sowie beabsichtigte, bauliche oder
betriebliche Veränderungen rechtzeitig zuvor der Ge-
nehmigungsbehörde anzuzeigen.
Dieses gilt auch bei Änderungen in den rechtlichen
Verhältnissen der Genehmigungsinhaberin (auch be-
züglich Vertretungsberechtigung).
Unabhängig von den Regelungen nach § 5 Luftver-
kehrs-Ordnung (LuftVO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung sind sämtliche Unfälle oder Störungen unverzüg-
lich der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und
der Genehmigungsbehörde mitzuteilen.
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H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Öffentliche Bekanntmachung
im Rahmen des Verfahrens zur Änderung der Verordnung
 über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen

(LROP)

Bek. d. ML v. 13. 11. 2014 — 303.1-20302/26-6-1 —

Bezug: Bek. v. 9. 7. 2014 (Nds. MBl. S. 480)

Mit der Bezugsbekanntmachung wurden die Öffentlichkeit
sowie die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen von
der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Änderung des
LROP unterrichtet und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme
bis zum 14. 11. 2014 gegeben.

Die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen nach § 3 Abs. 3
Satz 3 NROG wird verlängert bis zum 

31. 12. 2014.
Stellungnahmen können von jedermann zu den o. g. Unter-

lagen schriftlich beim Niedersächsischen Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Referat 303,
Calenberger Straße 2, 30169 Hannover, oder elektronisch un-
ter der Internetadresse www.LROP-online.de abgegeben wer-
den. Bei gleichlautenden Stellungnahmen (Unterschriftenlis-
ten, vervielfältigte gleichlautende Texte etc.) wird um die Be-
nennung der Person gebeten, die die gemeinschaftlichen In-
teressen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass elektronisch abgegebene
Stellungnahmen nur in die Abwägung eingestellt werden
können, wenn die oder der Absendende erkennbar ist. Des-
halb müssen zusammen mit der Stellungnahme auch Name
und Anschrift der oder des Absendenden angegeben werden. 

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 718

Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig

Anerkennung der „Ursula-Braem-Stiftung“

Bek. d. ArL Braunschweig v. 7. 11. 2014
— 2.11741/40-301 —

Mit Schreiben vom 7. 11. 2014 hat das ArL Braunschweig
als zuständige Stiftungsbehörde nach § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 29. 10. 2014 und der diesem beigefüg-
ten Stiftungssatzung die „Ursula-Braem-Stiftung“ mit Sitz in
Braunlage gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kunst und Kultur,
der Bildung, der Denkmalpflege und der Wissenschaft und
Forschung nach näherer Maßgabe der Stiftungssatzung.

Die Stiftung kann wie folgt angeschrieben werden:
Ursula-Braem-Stiftung
c/o Herrn Peter-Jürgen Mette-Braem
Unter den Buchen 7
38700 Braunlage.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 718

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser

Anerkennung der „Christophorusstiftung Hildesheim“

Bek. d. ArL Leine-Weser v. 4. 11. 2014 — 11741/C 20 —

Mit Schreiben vom 4. 11. 2014 hat das ArL Leine-Weser als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 12. 6. 2014 und der diesem beigefüg-

ten Stiftungssatzung die „Christophorusstiftung Hildesheim“
mit Sitz in Hildesheim gemäß § 80 BGB als rechtsfähig aner-
kannt.

Zweck der Stiftung ist die selbstlose Förderung der Alten-
hilfe.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Christophorusstiftung Hildesheim
Hammersteinstraße 7
31137 Hildesheim.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 718

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Nowega GmbH)

Bek. d. LBEG v. 5. 11. 2014
— L1.4/L67007/03-08-02/2014-0022 —

Die Nowega GmbH plant im Nordosten der Gemeinde Reh-
den, Landkreis Diepholz, Land Niedersachsen, die Errichtung
und den Betrieb einer H-/L-Gas-Spitzenlastkonvertierungsan-
lage für Erdgas inklusive dem Neubau der direkten Zu- und
Ableitungen. Zwei der Rohrleitungen haben eine Länge von
weniger als 5 km und einen Durchmesser von mehr als 300 mm.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 19.2.4 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gel-
tenden Fassung durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu er-
mitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenommene
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass
eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben
nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nach § 3 a UVPG nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 718

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Feststellung gemäß § 3 a UVPG;
Erweiterung der technischen Sicherung des Bahnübergangs

„Neufelder Straße“ (Hafenzubringer) in Cuxhaven
in Bahn-km 0,496

Bek. d. NLStBV v. 4. 11. 2014
— 3317-30224 (NPorts-105) —

Die Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG hat bei der NLStBV
— Dezernat Planfeststellung — den Verzicht auf eine Planfest-
stellung bzw. Plangenehmigung für die Erweiterung der Signal-
und Schrankenanlage des Bahnübergangs „Neufelder Straße“
in Cuxhaven (Hafenbahn — Bahn-km 0,496) im Zuge des Neu-
baus eines Radweges gemäß § 18 Satz 3 AEG i. V. m. § 74 Abs. 7
VwVfG beantragt.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 e
i. V. m. § 3 c UVPG i. d. F. vom 24. 2. 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. 7. 2013
(BGBl. I S. 2749), durch eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.
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Diese Vorprüfung anhand der entscheidungserheblichen Un-
terlagen und Daten hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 718

Feststellung gemäß § 3 a UVPG;
Erhöhung von zwei Masten

Bek. d. NLStBV v. 4. 11. 2014
— 3335-05020-Masterhöhung Dinklage—Essen/Old. —

Das Energieversorgungsunternehmen Avacon AG hat bei
der NLStBV — Dezernat Planfeststellung — im Rahmen eines
Anzeigeverfahrens gemäß § 43 f EnWG einen Antrag auf Ver-
zicht auf Planfeststellung/Plangenehmigung für das Vorhaben
„Erhöhung von Mast Nr. 6 um vier Meter und Mast Nr. 53 um
zwei Meter der 110-kv-Leitung Dinklage—Essen“ im Land-
kreis Cloppenburg gestellt.

Im Rahmen der Entscheidung über diesen Antrag ist gemäß
§ 3 e i. V. m. § 3 c UVPG durch eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vor-
haben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung erforderlich ist. Diese Vorprüfung anhand der entschei-
dungserheblichen Unterlagen hat ergeben, dass eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht erforder-
lich ist.

Diese Feststellung wird hiermit bekannt gemacht und ist
nach § 3 a UVPG nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 719

Feststellung gemäß § 3 a UVPG;
Instandsetzung der Gleisanlagen 

in der Nordhoffstraße in Braunschweig

Bek. d. NLStBV v. 6. 11. 2014
— 3328.30161-17/14 BSVGMBH —

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hat bei der NLStBV ei-
nen Planverzicht für die Instandsetzung der Gleisanlagen in der
Nordhoffstraße — Abschnitt zwischen Nordhoffstraße und Han-
sestraße — in Braunschweig beantragt. Bei diesen Baumaßnah-
men handelt es sich um die Änderungen sonstiger Betriebs-
anlagen einer Straßenbahn, die der Zulassung nach § 28 Abs. 2
PBefG bedürfen.

Im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. § 3 e UVPG vom 24. 2. 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. 7. 2013 (BGBl. I
S. 2749), durch eine allgemeine Vorprüfung zu ermitteln, ob
für das beantragte Vorhaben die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese Prüfung anhand der entscheidungserheblichen Un-
terlagen hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung
für das o. g. Vorhaben nicht erforderlich ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nach
§ 3 a UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 719

Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Vorläufige Sicherung
des Überschwemmungsgebietes der Glindbruchschölke

im Landkreis Peine 

 Bek. d. NLWKN v. 19. 11. 2014
— 62023/02-48456 —

Der NLWKN hat den Bereich des Landkreises Peine, der von
einem hundertjährlichen Hochwasser der Glindbruchschölke
überschwemmt wird, ermittelt und in Arbeitskarten darge-
stellt.

Die Arbeitskarten werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Das Überschwemmungsgebiet gilt ab dem Tag nach dieser Bek.
nach § 76 Abs. 3 WHG vom 31. 7. 2009 (BGBl. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 Abs. 76 des Gesetzes vom 7. 8.
2013 (BGBl. I S. 3154), i. V. m. § 115 NWG vom 19. 2. 2010,
zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. 8. 2014 (Nds. GVBl.
S. 236), als vorläufig gesichert. Es gelten gemäß § 78 Abs. 6
WHG die Verbote und Genehmigungsvorbehalte des § 78 Abs. 1
bis 4 WHG.

Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet
der Stadt Peine und ist in der mitveröffentlichten Übersichts-
karte (Anlage) im Maßstab 1 : 20 000 dargestellt. Die Arbeits-
karten im Maßstab 1 : 5 000 (Blatt 1 bis 4) werden beim
Landkreis Peine,
Fachdienst Umwelt,
Woltorfer Straße 74,
31224 Peine,
aufbewahrt und können ab dem Tag nach dieser Bek. während
der Dienststunden dort kostenlos eingesehen werden. In den
Arbeitskarten ist die Grenze des nach § 115 Abs. 5 NWG vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebietes mit einer roten
Linie gekennzeichnet; das vom NLWKN ermittelte Überschwem-
mungsgebiet selbst ist blau dargestellt. 

Hinweis: 
Die Karten sind außerdem auf der Internetseite des NLWKN
eingestellt unter: www.nlwkn.niedersachsen.de/Hochwasser-
& Küstenschutz/Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete/
zu den Überschwemmungsgebietskarten.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 719
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Verbrennungsmotoranlage Tölner, Eldingen)

Bek. d. GAA Celle v. 7. 11. 2014
— CE022219145-14-096-01 —

Frau Ineke Tölner, Grebshorner Straße 26, 29351 Eldingen,
Ortsteil Grebshorn, hat mit Schreiben vom 22. 8. 2014 die Er-
teilung einer Genehmigung gemäß den §§ 4 und 19 BImSchG
in der derzeit geltenden Fassung für die Errichtung und den
Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage am Standort in
29351 Eldingen, Ortsteil Wohlenrode, Kämpweg, Gemarkung
Wohlenrode, Flur 2, Flurstück 9, beantragt. 

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 1.2.2.2 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gel-
tenden Fassung durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu er-
mitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung in diesem Verfahren nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 722

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Land- und Bio-Geflügelschlachterei Hemmoor GmbH)

Bek. d. GAA Cuxhaven v. 4. 11. 2014 
— 14-085-01-8.1-Rü —

Die Firma Land- und Bio-Geflügelschlachterei Hemmoor
GmbH, Hemm 15, 21745 Hemmoor, hat mit Schreiben vom
13. 5. 2014 die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 4 i. V. m.
§ 19 BImSchG in der derzeit geltenden Fassung für die Errich-
tung und den Betrieb einer Anlage zum Schlachten von Geflü-
gel und sonstigen Tieren am Standort in 21745 Hemmoor,
Gemarkung Hemm, Flur 3, Flurstück 10/2, beantragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 7.13.2 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gel-
tenden Fassung durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu er-
mitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung in diesem Verfahren nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 722

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Energieservice Debstedt GmbH & Co. KG, Langen)

Bek. d. GAA Cuxhaven v. 10. 11. 2014 
— 13-126-01-8.1-Rü —

Die Firma Energieservice Debstedt GmbH & Co. KG, Hof
Lange Lint 1, 27607 Langen, hat mit Schreiben vom 20. 11.
2013 die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 Abs. 1
BImSchG in der derzeit geltenden Fassung für die Änderung
einer Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle durch
anaerobe Vergärung (Biogasanlage) mit einer Durchsatzkapa-
zität von 38,4 t/d (Gülle und Nawaros) und einer Produktions-

kapazität von 3,34 Mio Nm³/a Biogas am Standort in 27607 Lan-
gen, Gemarkung Debstedt, Flur 17, Flurstücke 2 und 4/2, be-
antragt.

Gegenstand der wesentlichen Änderung ist insbesondere der
Neubau eines neuen Gärproduktlagers, die Schaffung einer Bio-
gaslagerkapazität von 7,7 t sowie die Vergrößerung der Silage-
lagerfläche. Die Produktionskapazität für Biogas bleibt unver-
ändert.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. den Nummern 9.1.1.3 und 8.4.2.2 der Anlage 1 UVPG
in der derzeit geltenden Fassung durch eine Vorprüfung des
Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung in diesem Verfahren nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 722

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Ergebnis des Screening-Verfahrens gemäß § 3 a UVPG
(Zimmermann Sonderabfallentsorgung Nord

GmbH & Co. KG, Liebenau)

Bek. d. GAA Hannover v. 19. 11. 2014
— H906005223-H-16-111 —

Die Firma Zimmermann Sonderabfallentsorgung Nord GmbH
& Co. KG, Am Recyclingpark 12, 31818 Liebenau, hat beim
GAA Hannover die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16
Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 2 BImSchG zur Änderung ihrer Anlage
zur chemisch-physikalischen Behandlung von Abfällen auf
dem o. g. Standort beantragt. Die Änderung umfasst den Um-
bau der Anlage entsprechend dem Stand der Technik.

Im Rahmen dieses Verfahrens ist gemäß § 3 c i. V. m. § 3 e
Abs. 1 Nr. 2 UVPG und Nummer 8.5 der Anlage 1 UVPG durch
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles zu ermitteln, ob
für das beantragte Vorhaben die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenommene
Prüfung ergab, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht
durchgeführt werden muss.

Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbständig an-
fechtbar (§ 3 a UVPG).

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 722

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Naturgas Nordstemmen GmbH & Co. KG)

Bek. d. GAA Hildesheim v. 7. 11. 2014
— HI-14-021-01-11.5 —

Das Unternehmen Naturgas Nordstemmen GmbH & Co. KG,
Gronauer Straße 41, 31171 Nordstemmen, hat mit Schreiben
vom 16. 7. 2014 die Erteilung einer Genehmigung gemäß den
§§ 16 und 19 BImSchG in der derzeit geltenden Fassung für die
Änderung der bestehenden Biogasanlage am Standort 31171
Nordstemmen, An der Zuckerfabrik 10, Gemarkung Nord-
stemmen, Flur 1, Flurstücke 80/1, 78/7 und 414/81, beantragt.
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Die Änderung umfasst die Vergrößerung des bestehenden
Gärrestlagers sowie die Errichtung und Betrieb eines neuen
Güllebehälters.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 9.1.1.3 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gel-
tenden Fassung durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu er-
mitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 722

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Bioenergie Elze GmbH & Co. KG)

Bek. d. GAA Hildesheim v. 11. 11. 2014
— HI-14-023-01-11.5 —

Das Unternehmen Bioenergie Elze GmbH & Co. KG, Wiet-
feld 6, 31008 Elze, hat mit Schreiben vom 14. 8. 2014 die Er-
teilung einer Genehmigung gemäß den §§ 16 und 19 BImSchG
in der derzeit geltenden Fassung für die Änderung der beste-
henden Biogasanlage am Standort 31008 Elze, Industriestraße,
Gemarkung Elze, Flur 33, Flurstücke 8, 5/2, 6/2, 9/2 und 10/2,
beantragt. Die Änderung umfasst die Errichtung eines Gärrest-
lagers sowie die Errichtung und den Betrieb eines zweiten
BHKW.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. den Nummern 1.2.2.2 und 9.1.1.3 der Anlage 1 UVPG
in der derzeit geltenden Fassung durch eine Vorprüfung des
Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 723

Rechtsprechung

Bundesverfassungsgericht

L e i t s ä t z e
zum Urteil des Ersten Senats vom 5. 11. 2014

— 1 BvF 3/11 —

1. Die Luftverkehrsteuer ist eine sonstige auf motorisierte
Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteuer nach Art. 106
Abs. 1 Nr. 3 GG.

2. Bei der Auswahl des Steuergegenstandes wird der Gleich-
heitssatz bereits eingehalten, wenn der Gesetzgeber einen
Sachgrund für seine Wahl des Steuergegenstandes vor-
bringen kann, die Berücksichtigung sachwidriger, willkür-
licher Erwägungen ausgeschlossen ist und die konkrete Be-
lastungsentscheidung nicht mit anderen Verfassungsnor-
men in Konflikt gerät.

3. Wegen seines weitgehenden Spielraums bei der Auswahl
von Steuergegenständen wird der Gesetzgeber vom Gleich-
heitssatz nicht gezwungen, nach einer einmal getroffenen
Entscheidung für ein bestimmtes Steuerobjekt zugleich auch
alle ähnlichen, für den Steuerzweck ebenfalls geeigneten
Steuerobjekte in die Belastung einzubeziehen.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 723

Staatsgerichtshof

Leitsätze zum Urteil vom 24. 10. 2014
— StGH 7/13 —

1. Akten im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV sind alle wil-
lentlich zusammengeführten Unterlagen und elektronischen
Dokumente, die eine bestimmte Angelegenheit betreffen
und sich im Verfügungsbereich der Landesregierung befin-
den, unabhängig von der Art und dem Ort der Aufbewah-
rung und der Speicherung.

2. Das Recht, die Aktenvorlage nach Art. 24 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1
NV wegen einer wesentlichen Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Landesregie-
rung zu verweigern, dient dem Schutz der Freiheit und
Offenheit der Willensbildung innerhalb der Landesregie-
rung in ihrem gubernativen Aufgabenbereich, also ihrer
staatsleitenden und richtunggebenden Tätigkeit. Dieses
Verweigerungsrecht besteht nur, wenn nach einer Abwä-
gung im Einzelfall das Interesse an einer freien und offe-
nen Willensbildung innerhalb der Landesregierung das
parlamentarische Informationsinteresse überwiegt.

3. Zentrale Abwägungsgesichtspunkte sind auf der einen
Seite, dass Unterlagen aus dem Bereich der Vorbereitung
von Regierungsentscheidungen, die Aufschluss über den
Prozess der Willensbildung geben, um so schutzwürdiger
sind, je näher sie der gubernativen Entscheidung stehen.
Auf der anderen Seite kommt dem parlamentarischen In-
formationsinteresse besonders hohes Gewicht zu, soweit
es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und ver-
gleichbarer Missstände innerhalb der Regierung geht. 

4. Die Verweigerung der Aktenvorlage ist nach Art. 24 Abs. 3
Satz 2 NV durch die Landesregierung gegenüber den die
Aktenvorlage Begehrenden im unmittelbaren zeitlichen
Zusammenhang mit der Verweigerung zu begründen. Die
Nachholung einer fehlenden oder die Ergänzung einer un-
zureichenden Begründung, insbesondere in einem nach-
folgenden verfassungsgerichtlichen Verfahren, ist ausge-
schlossen. Die Begründung muss den Verweigerungsgrund
substantiiert und nachvollziehbar bezeichnen. Die Be-
gründungstiefe ist abhängig vom Gegenstand und Umfang
des Aktenvorlagebegehrens sowie der Nähe der Akten zum
innersten Bereich der Willensbildung der Landesregie-
rung. Aktenteile, die in einem unmittelbaren sachlichen
Zusammenhang stehen, können zu Komplexen zusammen-
gefasst und mit einheitlicher Begründung versehen wer-
den.

5. Ein Unterschied zwischen dem Aktenvorlagerecht eines
Untersuchungsausschusses und sonstiger Ausschüsse nach
Art. 24 Abs. 2 NV besteht nicht.

Urteil

In dem Verfassungsstreitverfahren

1. der Mitglieder des Ausschusses für Haushalt und Finan-
zen des Niedersächsischen Landtags ...,

2. der Mitglieder des 22. Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses des Niedersächsischen Landtags ...,

3. der Fraktion der ... im Niedersächsischen Landtag,

— Antragsteller —

Prozessbevollmächtigter: Prof. Dr. ...,

gegen 

die Niedersächsische Landesregierung,

— Antragsgegnerin —

Prozessbevollmächtigter: Prof. Dr. ...,

wegen Aktenvorlage gemäß Art. 24 Abs. 2 der Niedersächsi-
schen Verfassung

hat der Niedersächsische Staatsgerichtshof auf die mündliche
Verhandlung vom 25. Juli 2014

für Recht erkannt:

Die Antragsgegnerin hat die Antragsteller zu 1. und 2. in
deren Rechten aus Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV verletzt,  soweit
sie über die Unterlagen des Landwirtschaftsministeriums,
lfde. Nr. 18 (Vorgänge aus dem Vorzimmer StS), lfde. Nr. 33,
Seite 4 bis 10, 97 bis 102 und 204 bis 235 (Klausurtagung
des Ministers 2013), lfde. Nr. 45 (Unterlagenkonvolut aus
der Aktentasche von StS ...), lfde. Nr. 46 (Unterlagenkon-
volut des Pers. Referenten des Ministers), lfde. Nr. 47 (Un-
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terlagen Schreibtisch StS), lfde. Nr. 48 (Unterlagenkon-
volut der Leiterin des Ministerbüros), lfde. Nr. 49 (Unterla-
genkonvolut des Ministers) und der Staatskanzlei, lfde.
Nr. 8, Seite 1, 2, 4 bis 9, 19 bis 24, 26 bis 30, 32 bis 34, 36
bis 40 und 42 bis 48 (Handakte der Regierungssprecherin)
sowie die Einzelverbindungsnachweise und die Terminka-
lender hinaus die Vorlage der mit den Begehren vom 28. und
30. August sowie vom 3. und 10. September 2013 und den
Beweisbeschlüssen Nrn.1, 2 und 5 vom 27. September 2013
angeforderten Unterlagen verweigert.
Im Übrigen werden die Anträge abgelehnt.

G r ü n d e

A.
Gegenstand des Organstreitverfahrens ist die Frage, ob die

Niedersächsische Landesregierung ihrer verfassungsrechtli-
chen Pflicht zur unverzüglichen und vollständigen Vorlage
von Akten aus Art. 24 Abs. 2 NV hinreichend nachgekommen
ist.

Nach Bildung der amtierenden Landesregierung im Februar
2013 wurde Herr ..., bis dahin Staatssekretär in Nordrhein-
Westfalen, zum Staatssekretär im Niedersächsischen Ministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
ernannt. In der Folge kam es zu kritischen Medienberichten
insbesondere über die Anschaffung des Dienstwagens, die Kli-
maanlage im Dienstzimmer und die Besoldung des Staatsse-
kretärs ....

Nach einer aktuellen Stunde hierzu im Niedersächsischen
Landtag am 28. August 2013 beantragten am selben Tage
sechs Mitglieder des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
des Niedersächsischen Landtags, von denen fünf die Antrag-
steller zu 1. sind, die Vorlage von Akten der Landesregierung
zu diesen Sachverhalten. 

Am 29. August 2013 kündigte Ministerpräsident ... an, Staats-
sekretär ... in den einstweiligen Ruhestand versetzen zu wol-
len. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion sei die
Voraussetzung für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit
nicht mehr gegeben. Die Versetzung in den einstweiligen Ru-
hestand wurde am 3. September 2013 vollzogen. 

Die Antragsteller zu 1. beantragten am 30. August ergän-
zend „Einsicht in die Terminkalender“ und am 3. September
2013 weiter ergänzend „eine Aktenvorlage der Einzelverbin-
dungsnachweise für die Mobil- und Festnetzapparate“ der
Staatssekretäre ... und ..., der Minister ... und ... sowie des
Ministerpräsidenten .... In seiner Sitzung am 4. September
2013 schloss sich der Haushaltsausschuss einvernehmlich
den drei Aktenvorlagebegehren an. Am 10. September 2013
beantragten die Antragsteller zu 1. auch Zugang zu sämtlichen
auf dem Dienst-PC des Staatssekretärs ... befindlichen Doku-
menten, die Wiederherstellung gelöschter Daten und die Si-
cherung des Datenbestandes auf dem Dienst-PC.

Auf Antrag der Fraktionen der ... und der ... im Niedersäch-
sischen Landtag und aufgrund der Beschlussempfehlung des
Ältestenrats beschloss der Niedersächsische Landtag in seiner
Sitzung am 26. September 2013 die Einsetzung des 22. Parla-
mentarischen Untersuchungsausschusses „Vorgänge in der
Dienstzeit des Staatssekretärs a. D. ...“. Der Untersuchungs-
auftrag (LT-Drs. 17/620) bezog sich auf alle Vorgänge von der
Versetzung nach Niedersachsen bis zur Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand. In seiner konstituierenden Sitzung
am 27. September 2013 beschloss der Untersuchungsaus-
schuss, dessen Mitglieder die Antragsteller zu 2. sind, Beweis
zu erheben „durch die Beiziehung aller Akten, die die Landes-
regierung dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen auf-
grund der  Verlangen aus den Schreiben von Ausschuss-
mitgliedern vom 28. August, 30. August, 3. September und
10. September 2013 vorgelegt hat oder noch vorliegen wird“
(sog. Beweisbeschluss Nr. 1). Weiter beschloss der Untersu-
chungsausschuss, Beweis zu erheben „durch die Beiziehung
aller dazu bei der Landesregierung und in ihren Geschäftsbe-
reichen vorhandenen Akten, Urkunden, sonstigen Schrift-
stücke und elektronischen Dokumente“ (sog. Beweisbeschluss
Nr. 2). Außerdem verlangte der Untersuchungsausschuss die
Vorlage sämtlicher im Zusammenhang mit der Versetzung
stehenden Akten „der Landesregierung Nordrhein-Westfalen“
(sog. Beweisbeschluss Nr. 5). 

Die Antragsgegnerin identifizierte hierauf Akten mit einem
Umfang von 10 765 Seiten als von dem Aktenvorlagebegehren
betroffen. Davon legte sie 6 018 Seiten sowohl den Antragstel-
lern zu 1. als auch den Antragstellern zu 2. vor. Die Vorlage
der übrigen 4 747 Seiten verweigerte sie und begründete dies
in mehreren Schreiben.

In einem Schreiben vom 25. September 2013 bildete die
Antragsgegnerin gegenüber dem Haushaltsausschuss sechs Ka-
tegorien von Verweigerungsgründen und ordnete diesen die
einzelnen Aktenseiten zu. Die Kategorien lauten: a) — unmittel-
bare Betroffenheit schutzwürdiger Belange Dritter —, b) — muss
hinsichtlich der schutzwürdigen Belange mit betroffenen
Dritten noch abgestimmt werden —, c) — Kernbereich der
Exekutive —, d) — Bestandteil des laufenden Verfahrens —,
e) — kein Zusammenhang mit dem Vorlagebegehren — und
f) — staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren —. Dabei
verweigerte die Antragsgegnerin die Vorlage zahlreicher Ak-
ten vollständig, bei anderen Akten nahm sie Schwärzungen
vor und in einem dritten Bereich verlangte sie besondere
Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Vertraulichkeit. 

In einem Schreiben vom 5. November 2013 bildete die An-
tragsgegnerin gegenüber dem Untersuchungsausschuss für
den Verweigerungsgrund der Kategorie c) — Kernbereich der
Exekutive — zwölf Unterkategorien und ordnete auch diesen
die nicht vorgelegten einzelnen Aktenseiten zu. 

Im Einzelnen hatte die „Untergliederung der Kategorie c“
folgenden Inhalt:
c 1. Vorbereitung der Beantwortung von kleinen/mündli-

chen oder dringlichen Anfragen im Landtag
c 2. Vorbereitung von Reden und Redebeiträgen von Mit-

gliedern der Landesregierung im Landtag
c 3. Vorbereitung der Reaktion auf Medienanfragen/Autori-

sierung von Medienbeiträgen und Interviews 
c 4. Vorbereitung von Pressemitteilungen und Pressekonfe-

renzen
c 5. Politische Bewertung der Berichterstattung in den Me-

dien
c 6. Abstimmung über die Teilnahme an politischen Veran-

staltungen 
c 7. Auswertung von Landtagsdiskussionen für die Landes-

regierung im Hinblick auf das weitere politische Agieren
der Landesregierung 

c 8. Festlegung von politischen Konsequenzen/das weitere
Regierungshandeln

c 9. Ermittlung von Haushaltsspielräumen
c 10. Vorbereitung von Entscheidungen der Landesregierung
c 11. Vorbereitung von Leitungsentscheidungen in den obers-

ten Landesbehörden
c 12. Vorbereitung von sonstigen Stellungnahmen der Lan-

desregierung gegenüber dem Landtag.
In einem weiteren Schreiben vom 5. November 2013 an

den Haushaltsausschuss gab die Antragsgegnerin dessen Be-
gehren auf Vorlage der Terminkalender teilweise statt, lehnte
das Begehren auf Vorlage der Einzelverbindungsnachweise ab
und beschied den Antrag auf Zugang zu Dokumenten auf dem
Dienst-PC ... dahin, dass diese Dokumente bereits sämtlich als
Akten zugänglich gemacht worden seien. 

Das Nordrhein-Westfälische Ministerium für Klimaschutz,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz stellte dem
Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom 18. November
2013 den „E-Mail-Verkehr des Versetzungsvorgangs“ zur Ver-
fügung.

Mit ihrem am 3. Dezember 2013 bei dem Niedersächsi-
schen Staatsgerichtshof eingegangenen Antrag haben die An-
tragsteller zu 1. und 2. und die Fraktion der ... im Nieder-
sächsischen Landtag als Antragstellerin zu 3. die Feststellung
begehrt, dass die Antragsgegnerin der ihr obliegenden verfas-
sungsrechtlichen Pflicht zur unverzüglichen und vollständi-
gen Vorlage von Akten nicht in der gebotenen Weise entspro-
chen hat.

Die Antragsteller machen geltend, nach der neueren Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts erstrecke sich die
parlamentarische Kontrollkompetenz bei bereits abgeschlos-
senen Vorgängen grundsätzlich auch auf den Bereich der re-
gierungsinternen Willensbildung. Insbesondere ein Untersu-
chungsausschuss verfüge über umfassende Informationsrech-
te. Es habe eine Abwägung stattzufinden zwischen dem Infor-
mationsinteresse des Parlaments und dem Geheimhaltungs-
interesse der Regierung. Das parlamentarische Informations-
interesse gewinne insbesondere dann an Gewicht, wenn es
um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße oder vergleich-
barer Missstände gehe. Soweit die Regierung als Verwaltungs-
spitze tätig sei, könne der Schutz der Eigenverantwortung der
Exekutive ohnehin nur eingeschränkt gelten. Im vorliegenden
Fall fehle es insbesondere an einer zureichenden Begründung
für die Vorlageverweigerung. Eine solche Begründung müsse
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die maßgebenden tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen
einzelfallbezogen, also für jedes einzelne Dokument, substan-
tiiert und nachvollziehbar wiedergeben. Statt einer substanti-
ierten Begründung seien die Ausführungen pauschal und
formelhaft. 

Auch die in den E-Mails dokumentierte Kommunikation sei
vom Aktenvorlagerecht umfasst. Anderenfalls würde die zu-
nehmende elektronische Kommunikation innerhalb der Mini-
sterialverwaltung das bereits vorhandene strukturelle Infor-
mationsdefizit des Parlaments noch verstärken. Im Übrigen
habe die Antragsgegnerin nicht hinreichend berücksichtigt,
dass sie Akten auch unter dem Vorbehalt einer vertraulichen
Behandlung im Landtag hätte vorlegen können. 

Die Antragsteller haben zunächst beantragt, 
1. festzustellen, dass die Antragsgegnerin die Antragsteller

zu 1. und 3. in ihrem Recht aus Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV
dadurch verletzt hat, dass sie dem Akteneinsichtsbegehren
von fünf Ausschussmitgliedern der Fraktion der ... im
Haushaltsausschuss vom 28. August 2013 nicht in der ver-
fassungsrechtlich gebotenen Weise entsprochen und da-
mit gegen ihre gegenüber dem Ausschuss und seinen Mit-
gliedern bestehende Verpflichtung zur unverzüglichen und
vollständigen Aktenvorlage verstoßen hat, 

2. festzustellen, dass die Antragsgegnerin die Antragsteller
zu 2. und 3. in ihrem Recht aus Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV
dadurch verletzt hat, dass sie dem Akteneinsichtsbegehren
des Untersuchungsausschusses nach Maßgabe der Beweis-
beschlüsse Nr. 1, 2 und 5 vom 27. September 2013 nicht
in der verfassungsrechtlich gebotenen Weise entsprochen
und damit gegen ihre gegenüber dem Ausschuss und sei-
nen Mitgliedern bestehende Verpflichtung auf unverzügli-
che und vollständige Aktenvorlage verstoßen hat. 

In der mündlichen Verhandlung am 25. Juli 2014 haben die
Antragsteller ihren Antrag zu 2. erweitert und beantragen in-
soweit nunmehr,

festzustellen, dass die Niedersächsische Landesregierung
die Antragsteller zu 2. und 3. in ihren Rechten aus Art. 24
Abs. 2 Satz 1 und 27 NV dadurch verletzt hat, dass sie dem
Akteneinsichts- und Beweiserhebungsbegehren des 22. Par-
lamentarischen Untersuchungsausschusses nach Maßgabe
der Beweisbeschlüsse Nr. 1, 2 und 5 vom 27. September
2013 nicht entsprochen und damit gegen ihre gegenüber
dem Ausschuss und seinen Mitgliedern bestehende Ver-
pflichtung auf unverzügliche und vollständige Aktenvor-
lage verstoßen hat.

Die Antragsgegnerin beantragt,
die Anträge zurückzuweisen. 

Sie wendet ein, sie habe sich bei der Beurteilung des Vorlie-
gens von Verweigerungsgründen an der Entscheidung des
Niedersächsischen Staatsgerichtshofs vom 15. Mai 1996 ori-
entiert, der im Gegensatz zur Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts und der anderen Landesverfassungsgerichte
den Prozess der regierungsinternen Willensbildung auch bei
abgeschlossenen Vorgängen weitgehend der parlamentarischen
Kontrolle entziehe. Dies sei wichtig für die Offenheit und Frei-
mütigkeit der Diskussion. Denn andernfalls müssten die an
der internen Willensbildung Beteiligten befürchten, dass ihre
Äußerungen in Parlamentsausschüssen publik werden. Eine
Kontrollbefugnis gegenüber den an der internen Willensbil-
dung der Landesregierung beteiligten Beamten und Angestell-
ten kenne die Niedersächsische Verfassung ohnehin nicht.
Die Verfassungsrechtslage in Niedersachsen unterscheide sich
wesentlich von denen im Bund und in Schleswig-Holstein.
Auch die Differenzierung zwischen einem Bereich der Staats-
leitung und einem Bereich der Verwaltung, wie dies in Berlin
gelte, sei auf Niedersachsen nicht übertragbar. Die Funktions-
fähigkeit und Eigenverantwortung der Exekutive sei vielmehr
umfassend geschützt. Das Vertrauen in diese Rechtsprechung
des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs sei schutzwürdig.
Wenn sich daran etwas ändere, würden Unterlagen künftig
gar nicht mehr in die Akten gelangen. 

Infolge der verstärkten elektronischen Kommunikation trä-
fen Vorlagebegehren heute auf uneinheitlich geführte Daten-
bestände, die auch unterschiedlich zu behandeln seien. Es
gebe heute drei, wenn nicht sogar vier Kategorien von „Akten“,
nämlich erstens die klassischen, papiergebundenen Sach- und
Personalakten („Sachakten“), zweitens weitgehend elektroni-
sche Kommunikationsvorgänge, die der politischen Diskussion
zuzuordnen seien („Landtagsakten“), und drittens Aktenbe-
stände, die lediglich durch das gemeinsame Medium und ei-
nen gemeinsamen Speicherort miteinander verbunden seien,
denen aber eine inhaltliche Verbindung fehle und die in er-

heblichem Umfang bis zum Vorlagebegehren noch gar nicht
ausgedruckt gewesen seien („Mailakten“). Schließlich komme
noch ein schwer kategorisierbarer Bereich hinzu, den man als
„Unterlagenkonvolut“ bezeichnet habe. 

Die Sachakten seien den Antragstellern praktisch uneinge-
schränkt zur Verfügung gestellt worden. Die Vorbereitung von
Personalentscheidungen bedürfe des besonderen Schutzes
und Unterlagen hierzu müssten streng genommen gar nicht
vorgelegt werden; man habe dies aber freiwillig weitgehend
doch getan. Bei den Landtagsakten seien die Unterlagen zur
Beantwortung von Anfragen im Parlament, zur Positionierung
der Landesregierung in aktuellen Stunden oder zur Positionie-
rung in öffentlichen Darstellungen ausnahmslos dem Kernbe-
reich exekutiver Eigenverantwortung zuzurechnen und daher
nicht vorgelegt worden. Auch die Mailakten sowie die Unter-
lagenkonvolute unterfielen diesem Bereich und seien deshalb
weitgehend nicht vorgelegt worden. Im Übrigen seien Unter-
lagen von Mitarbeitern, die in ihrer sachlichen Zuständigkeit
gehandelt hätten, nicht als vertraulich behandelt worden,
wohl aber, soweit Mitarbeiter selbst Gegenstand des Verwal-
tungshandelns gewesen seien. Daraus folge, dass Personal-
akten ebenso wie Kabinettsprotokolle vertraulich seien. Die
Unterlagenkonvolute habe man zunächst nicht vorgelegt, dies
dann aber in Vollzug des Beweisbeschlusses Nr. 2 nachgeholt.

Im Übrigen gehe der Vorwurf fehl, die Abwägung sei unzu-
reichend erfolgt. Tatsächlich sei diese Abwägung für jede ein-
zelne Aktenseite vorgenommen worden, was lediglich aus Ka-
pazitäts- und Zeitgründen nicht für jede Seite durch ein da-
rauf bezogenes Sondergutachten dokumentiert worden sei.
Schließlich sei das Gewicht des Aufklärungsinteresses im vor-
liegenden Fall auch nicht annähernd mit dem der vom Bun-
desverfassungsgericht entschiedenen Fälle vergleichbar.

Der Niedersächsische Landtag hat davon abgesehen, eine
Stellungnahme gegenüber dem Staatsgerichtshof abzugeben.

B.
Die in der Antragsschrift vom 3. Dezember 2013 gestellten

Anträge der Antragsteller zu 1. und 2. sind zulässig (I.). Der in
der mündlichen Verhandlung am 25. Juli 2014 erweiterte An-
trag der Antragsteller zu 2. (II.) und die Anträge der Antrag-
stellerin zu 3. sind unzulässig (III.).

I.
Die in der Antragsschrift vom 3. Dezember 2013 gestellten

Anträge der Antragsteller zu 1. und 2. sind zulässig.
Das Aktenvorlagebegehren und die daran anknüpfende Fra-

ge des Bestehens eines verfassungsrechtlichen Aktenvorlage-
rechts der Antragsteller zu 1. und 2. sind ebenso wie die Frage
von Inhalt und Grenzen der Aktenvorlagepflicht der Antrags-
gegnerin tauglicher Antragsgegenstand eines Organstreitver-
fahrens (vgl. Art. 54 Nr. 1 NV, § 30 NStGHG in Verbindung
mit § 64 Abs. 1 BVerfGG).

Die fünf Antragsteller zu 1. sind gemäß Art. 54 Nr. 1 NV an-
tragsberechtigt. Sie sind Mitglieder des fünfzehnköpfigen
Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Niedersächsi-
schen Landtags. Als solche haben sie am 28. August 2013 ei-
nen Antrag auf Einsicht in Akten der Landesregierung gestellt,
die den Staatssekretär a. D. ... betreffen. Art. 24 Abs. 2 Satz 1
NV räumt einem Fünftel der Ausschussmitglieder jedes Aus-
schusses das Recht ein, von der Landesregierung die (unver-
zügliche und vollständige) Vorlage von Akten zum Gegen-
stand einer Ausschusssitzung zu verlangen. Die fünf Antrag-
steller bilden ein Drittel der Ausschussmitglieder und erfüllen
damit das Antragsquorum. Sie sind zugleich eine mit eigenen
Rechten ausgestattete qualifizierte Minderheit des Haushalts-
ausschusses (vgl. BVerfGE 113, 113 [120]) und damit „andere
Beteiligte“ im Sinne von Art. 54 Nr. 1 NV, die „durch diese
Verfassung mit eigenen Rechten ausgestattet sind“. 

Auch die fünf Antragsteller zu 2. sind antragsberechtigt in
diesem Sinn. Sie sind Mitglieder des 22. Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses, der sich aus dreizehn Mitgliedern
zusammensetzt (siehe Niederschrift über die erste, nicht-öf-
fentliche Sitzung des 22. Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses vom 27. September 2013, S. 2). Sie erfüllen mit
mehr als einem Drittel der Ausschussmitglieder ebenfalls das
Antragsquorum des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV.

Die Antragsteller zu 1. und zu 2. sind auch antragsbefugt
gemäß Art. 54 Nr. 1 NV, §§ 8 Nr. 6, 30 NStGHG in Verbin-
dung mit § 64 Abs. 1 BVerfGG. Sie behaupten eine Verletzung
eigener durch die Verfassung übertragener Rechte oder Pflich-
ten durch ein Handeln oder Unterlassen der Antragsgegnerin,
und eine solche ist auch nicht von vornherein ausgeschlossen.



Nds. MBl. Nr. 41/2014

726

Die in der Antragsschrift vom 3. Dezember 2013 gestellten
Anträge der Antragsteller zu 1. und 2. wahren die Sechsmo-
natsfrist des Art. 54 Nr. 1 NV, § 30 NStGHG in Verbindung
mit § 64 Abs. 3 BVerfGG. Bei einem Unterlassen ist für den
Fristbeginn auf die erkennbare Erfüllungsverweigerung der
Antragsgegnerin abzustellen (vgl. BVerfGE 4, 250 [269]; 131,
152 [191]). Die Antragsgegnerin hat in mehreren Schreiben
zwischen dem 25. September 2013 und zuletzt dem 26. No-
vember 2013 Akten übersandt und zugleich die Vorlage be-
stimmter Akten verweigert. Die Frist begann daher für die
Antragsteller zu 1. frühestens am 25. September 2013 mit
dem Schreiben des Niedersächsischen Ministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Antwort
auf das Aktenvorlagebegehren von sechs Mitgliedern des Aus-
schusses für Haushalt und Finanzen vom 28. August 2013,
mit dem die Herausgabe eines Teils der verlangten Akten ver-
weigert worden ist. Für die Antragsteller zu 2. liegt der Frist-
beginn frühestens am 7. Oktober 2013, da unter diesem Da-
tum die Aktenvorlage gegenüber dem 22. Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss teilweise abgelehnt worden ist.

II.
Der in der mündlichen Verhandlung am 25. Juli 2014 er-

weiterte Antrag der Antragsteller zu 2., mit dem sie über den
ursprünglichen Antrag hinaus die Feststellung einer Verlet-
zung ihrer Rechte aus Art. 27 NV begehren, ist unzulässig. Er
wahrt die Sechsmonatsfrist des Art. 54 Nr. 1 NV, § 30 StGHG
in Verbindung mit § 64 Abs. 3 BVerfGG nicht.

Die Frist des § 64 Abs. 3 BVerfGG gilt auch für die Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift (vgl. BVerfGE 24, 252 [257 f.];
Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu, BVerfGG, § 64 Rn. 129),
denn der Antragsgegenstand wird auch durch die Bezeich-
nung der Vorschriften gemäß § 64 Abs. 2 BVerfGG bestimmt.
Zwar kommt es nicht auf die bloße Wortfassung oder die
wörtliche Bezeichnung, sondern auf das aus der Antragsbe-
gründung erkennbare prozessuale Begehren der Antragsteller
an (vgl. BVerfGE 68, 1 [68]; Bethge, a. a. O., § 64 Rn. 122).
Hier haben die Antragsteller bis zur mündlichen Verhandlung
aber ausweislich der bis dahin gestellten Anträge und der
hierauf bezogenen Antragsbegründung ausschließlich die
Verletzung ihrer Rechte aus Art. 24 Abs. 2 NV geltend ge-
macht. Daneben haben sie lediglich allgemein auf die Bedeu-
tung des Untersuchungsrechts für das Parlament hingewiesen
und Art. 27 NV nur ein einziges Mal erwähnt. Eine Verlet-
zung dieses Rechts haben sie indes nicht gerügt und auch
nicht geltend gemacht, dass sie aufgrund der weiter reichen-
den strafprozessualen Befugnisse des Untersuchungsaus-
schusses nicht bloß „Akten“, sondern darüber hinaus auch
sonstige, der strafprozessualen Sachverhaltsaufklärung unter-
liegende Beweismittel herausverlangen. Entgegen der erst-
mals in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung
der Antragsteller erweitert Art. 27 NV auch nicht den Akten-
begriff des Art. 24 NV, sofern ein Untersuchungsausschuss
das Aktenvorlagebegehren stellt. Die Rechte des Art. 24 NV
und des Art. 27 NV stehen vielmehr unabhängig nebeneinan-
der. 

III.
Die Anträge der Antragstellerin zu 3. sind unzulässig. Ihr

fehlt die nach Art. 54 Nr. 1 NV, §§ 8 Nr. 6, 30 NStGHG in Ver-
bindung mit § 64 Abs. 1 BVerfGG erforderliche Antragsbefug-
nis.

Die Antragstellerin zu 3. ist die Fraktion der ... im Nieder-
sächsischen Landtag und nicht die Fraktion der ... im Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen
Landtags oder die Fraktion der ... im 22. Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss des Niedersächsischen Landtags als
sog. „Fraktion im (Untersuchungs-)Ausschuss“ (vgl. zu diesem
Begriff BVerfGE 113, 113 [114, 120]).

Als Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist die Antrag-
stellerin zu 3. im Organstreitverfahren zwar grundsätzlich an-
tragsberechtigt. Hierfür genügt es nach Art. 54 Nr. 1 NV und
§ 8 Nr. 6 NStGHG, dass sie überhaupt durch die Verfassung
oder in der Geschäftsordnung des Landtages mit eigenen
Rechten ausgestattet ist. Derart eigene Rechte der Parlaments-
fraktion ergeben sich etwa aus Art. 19 Abs. 2 NV und aus § 48
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 GO LT (vgl. zur Parteifähigkeit
der Parlamentsfraktion im Organstreitverfahren: BVerfGE
100, 266, [268] [Kosovo-Einsatz]; Nds. StGH, Urt. v. 17. 8.
2012 — StGH 1/12 —, LVerfGE 23, 221 [227 f.]; Urt. v. 19. 1.
1963 — StGH 3/62 —, OVGE 17, 508, [510] [Mindeststärke ei-
ner Fraktion]; Hölscheidt, Das Recht der Parlamentsfraktion,
S. 665 jeweils m. w. N.).

Der Antragstellerin zu 3. fehlt jedoch die Antragsbefugnis.
Sie kann nicht geltend machen, dass sie durch eine Maßnah-
me oder Unterlassung der Antragsgegnerin in ihren durch die
Niedersächsische Verfassung übertragenen Rechten und
Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. Es kann da-
hinstehen, ob einer Fraktion oder einer Fraktion im Ausschuss
die besonderen Rechte des Art. 24 Abs. 2 NV überhaupt als ei-
gene Rechte zustehen. Jedenfalls ist die Verletzung oder Ge-
fährdung eines etwaigen Aktenvorlagerechts der Fraktion der
... im Niedersächsischen Landtag hier deshalb ausgeschlos-
sen, weil die Antragsteller zu 1. und 2. die Anträge auf Akten-
vorlage in den Ausschüssen jeweils als deren Mitglieder, nicht
aber als „Fraktion im Ausschuss“ im Sinne der Entscheidung
BVerfGE 113, 113 (120 f.) gestellt haben. Etwas anderes ergibt
sich auch nicht aus den erst nach Schluss der mündlichen
Verhandlung von der Antragstellerin zu 3. eingereichten Un-
terlagen. Diese bestätigen vielmehr, dass die Aktenvorlagebe-
gehren ausschließlich von den Antragstellern zu 1. und 2. an
die Antragsgegnerin gerichtet worden sind.

Die Antragsbefugnis kann auch nicht darauf gestützt wer-
den, dass der Landtag als das Organ, dem die Antragstellerin
zu 3. angehört, durch eine Maßnahme oder Unterlassung der
Antragsgegnerin in seinen durch die Niedersächsische Verfas-
sung übertragenen Rechten und Pflichten verletzt oder unmit-
telbar gefährdet ist. Es kann hier dahinstehen, ob die Fraktion
dies im Wege der Prozessstandschaft geltend machen kann
(BVerfGE 113, 113 [121]). Die Antragstellerin zu 3. hat einen
derartigen Antrag in diesem Organstreit nicht gestellt. 

C.
Die zulässigen Anträge der Antragsteller zu 1. und zu 2.

sind in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

I.
Die Antragsteller zu 1. und 2. verlangen von der Antrags-

gegnerin weitgehend zu Recht die Vorlage von Akten nach
Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV. Ihr Vorlagebegehren ist zulässig (1.).
Die Antragsteller zu 1. und 2. erfüllen das Antragsquorum des
Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV (2.). Ihr Vorlagebegehren bezieht sich
auch überwiegend auf Akten im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Satz 1
NV (3.). 
1. Das Aktenvorlagebegehren ist zulässig. Insbesondere be-
zieht es sich auf zulässige Beratungsgegenstände der Aus-
schüsse.

Die Befugnisse des Haushalts- und des Untersuchungsaus-
schusses können nicht weiter reichen als die des ganzen Parla-
ments (sog. Korrolartheorie, vgl. BVerfGE 1, 14 [32 ff.]; 77, 1 [44];
Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, 2. Aufl. 2006, Art. 44,
Rn. 19 f. m. w. N.; eingehend Masing, Parlamentarische Un-
tersuchungen privater Sachverhalte, 1998, S. 18 ff.). Die Un-
tersuchungen der Umstände der Versetzung des Staatssekre-
tärs a. D. ... nach Niedersachsen, der Besoldung, der Anschaf-
fung des Dienstwagens sowie der Zimmerausstattung betref-
fen einen Bereich der Exekutive, der einer umfassenden
Kontrolle des Parlaments unterliegt (Art. 7 NV). Die Untersu-
chung privater Sachverhalte, die Grundrechtspositionen
schon im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand berüh-
ren könnten, ist ersichtlich nicht beabsichtigt.

Soweit mit dem 1. Beweisbeschluss des 22. Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses unter Bezugnahme auf den
Antrag der Antragsteller zu 1. vom 10. September 2013 die
Wiederherstellung gelöschter Daten und Dokumente sowie die
Sicherung des Datenbestandes auf dem dienstlichen PC des
Staatssekretärs a. D. ... verlangt worden ist, handelt es sich von
vornherein nicht um ein Aktenvorlagebegehren nach Art. 24
Abs. 2 Satz 1 NV. Im Übrigen hat die Antragsgegnerin diesem
Verlangen entsprochen. Soweit mit dem Antrag vom 10. Sep-
tember 2013 und dem 1. Beweisbeschluss darüber hinaus Zu-
gang zu sämtlichen auf dem dienstlichen PC befindlichen Do-
kumenten begehrt worden ist, sind diese Dokumente von der
Antragsgegnerin ausweislich ihrer Schreiben vom 25. Sep-
tember 2013 und 5. November 2013 den von den Vorlagebe-
gehren betroffenen Akten zugeordnet worden und folglich
hiernach zu beurteilen.

Soweit mit dem 5. Beweisbeschluss des 22. Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses die unverzügliche Vorlage
von Akten und Unterlagen der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen verlangt wird, besteht ein Anspruch auf Aktenvor-
lage schon deshalb nicht, weil dem Niedersächsischen Land-
tag hierfür die verfassungsrechtliche Zuständigkeit fehlt. Un-
abhängig von der umstrittenen Abgrenzung der Parlamentsbe-
fugnisse gegenüber den anderen Gewalten bildet unzweifel-



Nds. MBl. Nr. 41/2014

727

haft die jeweilige Verbandskompetenz die absolute Zustän-
digkeitsgrenze. Gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen
kann das Land Niedersachsen und damit auch der Nieder-
sächsische Landtag keinerlei Befugnisse und Ansprüche auf
Aktenvorlage geltend machen. Er kann auch nicht nach Art. 24
Abs. 2 Satz 2 NV Vorlage oder Zugang verlangen, sondern al-
lenfalls nach Maßgabe des Art. 35 Abs. 1 GG um Amtshilfe
bitten. Das hat die Antragsgegnerin getan. Hierauf hat das
Land Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 18. November
2013 den E-Mail-Verkehr des Versetzungsvorgangs zwischen
den Ländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in aus-
gedruckter Form im Wege der Amtshilfe zur Verfügung ge-
stellt. Soweit Akten und Kommunikationsvorgänge mit dem
Land Nordrhein-Westfalen danach in den Verfügungsbereich
der Antragsgegnerin gelangt sind, unterfallen sie nicht dem
5. Beweisbeschluss, sondern den anderen Aktenvorlagebegeh-
ren und sind danach zu beurteilen. 
2. Das Antragsquorum des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV ist er-
füllt.

Die Antragsteller zu 1. bilden mehr als ein Fünftel der Mit-
glieder des Ausschusses für Haushalt und Finanzen und die
Antragsteller zu 2. mehr als ein Fünftel der Mitglieder des
22. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Das Ak-
tenvorlagerecht steht auch allen Ausschüssen, nicht nur den
ständigen Ausschüssen, zu (a. A. Ipsen, Niedersächsische Ver-
fassung, Kommentar, 2011, Art. 24 Rn. 19). Weder der Wort-
laut der Norm noch die Systematik geben für eine derartige
Beschränkung Anhaltspunkte. Die gesonderte Regelung des
allgemeinen Beweiserhebungsrechts für Untersuchungsaus-
schüsse in Art. 27 NV schließt das Aktenvorlagerecht nach
Art. 24 Abs. 2 und 3 NV nicht aus. 
3. Das Vorlagebegehren bezieht sich bis auf einige Ausnah-
men auf Akten im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV. 

Der Aktenbegriff nach dieser Bestimmung ist umfassend zu
verstehen (vgl. Ipsen, a. a. O., Art. 24 Rn. 21; Bogan, in: Ep-
ping u. a., Hannoverscher Kommentar zur Niedersächsischen
Verfassung, 2012, Art. 24 Rn. 16). Es gilt ein materieller Ak-
tenbegriff. Danach sind Akten alle willentlich zusammenge-
führten Unterlagen und elektronischen Dokumente, die eine
bestimmte Angelegenheit betreffen und sich im Verfügungs-
bereich der Landesregierung befinden, unabhängig von der
Art und dem Ort der Aufbewahrung und der Speicherung
(vgl. auch Bogan, a. a. O., Art. 24 Rn. 16; Hagebölling, Nieder-
sächsische Verfassung, Kommentar, 2. Aufl. 2011, Art. 24
Anm. 3).

Von diesem Aktenbegriff geht ersichtlich auch die Antrags-
gegnerin nach dem Gemeinsamen Runderlass des Ministeri-
ums für Inneres, der Staatskanzlei und der übrigen Minis-
terien (Aktenordnung und Aktenplan für die niedersächsische
Landesverwaltung (Nds. AktO) vom 18. August 2006 (Nds.
MBl. S. 1226), zuletzt geändert am 16. Februar 2012 (Nds.
MBl. S. 188), aus. Diese Aktenordnung gilt nach der aus-
drücklichen Anordnung in § 18 Abs. 4 Satz 2 der Gemeinsa-
men Geschäftsordnung der Landesregierung und der Minis-
terien in Niedersachsen (GGO) vom 30. März 2004 (GVBl.
S. 107), zuletzt geändert am 10. Dezember 2013 (Nds. GVBl.
S. 337), auch für die Arbeit der Landesregierung, der Staats-
kanzlei sowie der Ministerien. Nach der Nds. AktO kann eine
Akte als elektronische Akte, Papierakte oder als eine Kombi-
nation von beiden (Hybridakte) geführt werden (Nr. 4.1 Satz
Nds. AktO). Akten sollen vorzugsweise elektronisch geführt
werden (Nr. 2.1 Satz 4 Nds. AktO). Papier- und Hybridakten
sollen nur gebildet werden, wenn aus rechtlichen oder wirt-
schaftlichen Gründen auf Papierdokumente nicht verzichtet
werden kann. Im elektronischen und im Papierteil der Hybrid-
akte ist auf den jeweils anderen Teil der Akte zu verweisen.
Der elektronische Teil der Hybridakte ist der führende Teil
der Akte, aus dem sich die maßgeblichen Informationen erge-
ben (Nr. 4 Sätze 2 bis 4 Nds. AktO). Elektronisch empfangene,
erstellte oder versandte vorgangsrelevante Dokumente sind bei
papiergebundener Aktenführung auszudrucken und zusammen
mit den Geschäftsgangs- und Bearbeitungsvermerken und
dem Nachweis der Versendung des Dokuments (z. B. E-Mail-
Kopf) zu den Akten zu nehmen (Nr. 7.3 Satz 1 Nds. AktO).
Das Verwaltungshandeln muss nachvollziehbar und transpa-
rent sein. Es sind (hierzu) vollständige und beweiskräftige Ak-
ten zu bilden (Nr. 2.1 Sätze 1 und 2 Nds. AktO). Liegt nach
diesen — von der Antragsgegnerin erlassenen — Bestimmun-
gen eine Akte vor, unterfällt sie ohne Weiteres auch dem ver-
fassungsrechtlichen Aktenbegriff des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV.

Der Aktenbegriff ist auch nicht deswegen enger zu fassen,
weil zum Zeitpunkt der Verfassungsgebung im Jahr 1993 die
Informationsspeicherung auf Papier und in der Form von her-

kömmlichen Akten als Grundlage exekutiven Handelns er-
folgte und elektronische Speichermedien und elektronische
Kommunikation kaum bekannt waren. Die partielle Ersetzung
papiergebundener Akten durch elektronischen Informations-
austausch und elektronische Speicherung führt nicht zu einer
Einschränkung des Aktenbegriffs auf Papierakten. 

Ein Ausschluss elektronischer Kommunikation und Spei-
cherung aus dem Aktenbegriff würde auch im Widerspruch
zur sonstigen Rechtsordnung stehen. Soweit neuere Rechts-
normen die Aktenvorlagepflichten der Exekutive regeln, bezie-
hen sie die elektronischen Informationstechniken ausdrück-
lich ein. Seit der Neufassung vom 22. März 2005 umfasst die
Vorlagepflicht gemäß § 99 VwGO neben „Urkunden und Ak-
ten“ explizit auch „elektronische Dokumente“. Außerdem ge-
währleistet das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Infor-
mationen des Bundes — das Informationsfreiheitsgesetz — seit
dem 5. September 2005 für alle Bürger den Zugang zu amtli-
chen Informationen, die in § 2 als „jede amtlichen Zwecken
dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Spei-
cherung“ definiert werden. Der Anspruch eines jeden Bürgers
auf Informationszugang kann grundsätzlich nicht weiter rei-
chen als der eines parlamentarischen Ausschusses. Schon vor
dem Hintergrund der Umgehungsmöglichkeit verbietet sich
eine Begrenzung des Aktenbegriffs auf papiergebundene Akten.

Danach bezieht sich das Vorlagebegehren der Antragsteller
zu 1. und 2. überwiegend auf Akten im Sinne des Art. 24 Abs. 2
Satz 1 NV.

Personalakten von Beschäftigten des Landes Niedersachsen
unterfallen ohne Weiteres dem Aktenbegriff des Art. 24 Abs. 2
Satz 1 NV.

Auch die E-Mail-Kommunikation zwischen Mitarbeitern
sowie zwischen Mitgliedern der Landesregierung kann Be-
standteil von Akten sein. Die Antragsgegnerin hat zumindest
durch den Ausdruck der verschiedenen E-Mail-Korrespon-
denzen, ihre Klassifizierung und Zuordnung zu bestimmten
Sachverhalten sowie die Nummerierung der ausgedruckten
E-Mails eine willentliche Zuordnung zu Akten vorgenommen
und auf dieser Grundlage eine Entscheidung über die Vorlage
oder Nichtvorlage getroffen. Es kann im vorliegenden Fall of-
fen bleiben, ob und inwieweit diese Zuordnung im Einzelfall
notwendig war und nach welchen Kriterien eine Zuordnung
erfolgen muss. Durch die willentliche Zuordnung der gesam-
ten E-Mail-Kommunikation zu den Akten ist diese jedenfalls
Aktenbestandteil im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV ge-
worden. Die Antragsgegnerin kann sich nicht nachträglich
darauf berufen, dass sie die Vorgänge nicht zu den Akten hätte
nehmen müssen. 

Die Bezeichnung als „Handakte“ (StK lfde. Nr. 8 [2. Zählung
laut Anlage 11 zur Antragsschrift, Ausdruck Stand 3. 12. 2013,
Seite 4 bis 6]) schließt eine Sammlung von Unterlagen schon
begrifflich nicht vom Aktenbegriff aus, zumal damit missver-
ständlich ein hier nicht einschlägiger Rechtsbegriff der staats-
anwaltschaftlichen Aktenführung verwendet wird und solche
staatsanwaltschaftlichen „Handakten“ ohne Weiteres dem Ak-
tenbegriff unterfallen. Bei „Handakten“ handelt es sich ledig-
lich um eine neue Zusammenstellung von prinzipiell akten-
fähigen Unterlagen. Ob und inwieweit es sich bei derartigen
Handakten um Unterlagen handelt, deren Herausgabe verwei-
gert werden kann, ist eine Frage des Art. 24 Abs. 3 NV und
nicht des Aktenbegriffs des Art. 24 Abs. 2 NV.

Persönliche Sammlungen von schriftlichen Unterlagen oder
elektronischen Dokumenten der Mitglieder der Landesregie-
rung, die von der Antragsgegnerin als sogenannte Unterlagen-
konvolute bezeichnet worden sind, unterfallen dem darge-
stellten Aktenbegriff nicht. Derartigen persönlichen Samm-
lungen fehlt es schon an einem geeigneten Ordnungsmerk-
mal. Sie befinden sich, gleich an welchem Ort sie aufbewahrt
werden, auch nicht „im Verfügungsbereich der Landesregie-
rung“. Gleiches gilt für andere persönliche Unterlagensamm-
lungen und auch den Inhalt einer persönlichen Aktentasche
von Mitgliedern (und auch Mitarbeitern) der Landesregie-
rung. Mangels Aktenqualität sind daher von der Aktenvorla-
gepflicht von vornherein ausgenommen:
— ML, lfde. Nr. 18, Vorgänge aus dem Vorzimmer StS, 
— ML, lfde. Nr. 45, Unterlagenkonvolut aus der Aktentasche

von StS ...,
— ML, lfde. Nr. 46, Unterlagenkonvolut des Pers. Referenten

des Ministers,
— ML, lfde. Nr. 47, Unterlagen Schreibtisch StS,
— ML, lfde. Nr. 48, Unterlagenkonvolut der Leiterin des Mi-

nisterbüros,
— ML, lfde. Nr. 49, Unterlagenkonvolut des Ministers.
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Ebenso unterfallen Einzelverbindungsnachweise und Ter-
minkalender von Mitgliedern der Landesregierung nicht dem
Aktenbegriff des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV. Insoweit hat die
Antragsgegnerin auch keine willentliche Zuordnung zu den
Akten vorgenommen.

Soweit danach das Vorlagebegehren der Antragsteller zu 1.
und 2. unzulässig ist oder sich auf Unterlagen bezieht, die
nicht dem Aktenbegriff des Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV unterfal-
len, sind die Anträge der Antragsteller zu 1. und 2. von vorn-
herein unbegründet. Eine Verletzung der Rechte der Antrag-
steller aus Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV ist nicht festzustellen.

II.
Die Weigerung der Antragsgegnerin, entsprechend dem Be-

gehren der Antragsteller zu 1. und 2. die Akten vollständig
vorzulegen, ist in weiten Teilen verfassungsrechtlich nicht ge-
rechtfertigt.

Nach Art. 24 Abs. 3 Satz 1 NV braucht die Landesregierung
einem Aktenvorlagebegehren nicht zu entsprechen, soweit
dadurch die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der
Landesregierung wesentlich beeinträchtigt würden (Alt. 1)
oder zu befürchten ist, dass durch das Bekanntwerden von
Tatsachen dem Wohl des Landes oder des Bundes Nachteile
zugefügt (Alt. 2) oder schutzwürdige Interessen Dritter ver-
letzt werden (Alt. 3). Die Entscheidung der Landesregierung
ist nach Art. 24 Abs. 3 Satz 2 NV zu begründen.
1. Der Wortlaut der Bestimmung des Art. 24 Abs. 3 Satz 1
Alt. 1 NV orientiert sich an dem Vorbild der damals neuen
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LT-Drs. 12/5840,
S. 18), die in Art. 23 ähnliche Regelungen trifft. Die nieder-
sächsische Regelung enthält aber insoweit eine Verstärkung
des parlamentarischen Vorlageanspruchs, als die Landesregie-
rung die Vorlage nur verweigern darf, wenn die Funktionsfä-
higkeit und Eigenverantwortung der Landesregierung wesent-
lich beeinträchtigt wird (vgl. Kühne, Vom isolierten zum stran-
gulierten Aktenvorlagerecht, Nds. VBl. 1997, 1 [2]). Im Übri-
gen orientiert sich die Formulierung des Art. 24 Abs. 3 NV
wie die des Art. 23 Abs. 3 der Verfassung des Landes Schles-
wig-Holstein an der vom Bundesverfassungsgericht entwickel-
ten Schranke des „Kernbereichs exekutiver Eigenverant-
wortung“ (BVerfGE 67, 100 [139]), die das Gericht später nä-
her konkretisiert hat. Angesichts dieser Anknüpfung der nie-
dersächsischen Regelung an die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts und an das Vorbild der Schleswig-Hol-
steinischen Verfassung ist entgegen der Annahme der An-
tragsgegnerin  keine grundlegende Differenz der Verfassungs-
rechtslage Niedersachsens im Vergleich zum Bund und zu
den anderen Ländern anzunehmen. Nach dem Wortlaut der
Norm ist sogar die Feststellung zu treffen, dass die Nieder-
sächsische Verfassung das exekutive Verweigerungsrecht res-
triktiver regelt als andere Landesverfassungen. 

Durch das Verweigerungsrecht soll die Freiheit und Offen-
heit der Willensbildung innerhalb der Regierung in ihrem gu-
bernativen Aufgabenbereich, also der staatsleitenden und
richtunggebenden Tätigkeit der Regierung geschützt werden.
Der Regierung soll für die interne Entscheidungsbildung ein
vertraulicher, nicht ausforschbarer Initiativ-, Beratungs- und
Handlungsbereich garantiert werden (Nds. StGH, Beschl. v.
15. 5. 1996 — 12/95 —, StGHE 3, 251 [255]). In den parlamen-
tarischen Beratungen zu Art. 24 Abs. 3 NV kommt der enge
Anwendungsbereich der Vorschrift klar zum Ausdruck, wenn
es heißt „die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung  spreche
das Arkanum, den innersten Entscheidungsbereich, der Re-
gierung an“ (Niederschrift der 20. Sitzung des Sonderausschus-
ses „Niedersächsische Verfassung“ vom 5. 8. 1992, S. 11).
Geschützt vor parlamentarischer Kontrolle wird der Willens-
bildungsprozess des Kabinetts und seiner Mitglieder, nicht
aber der gesamte Entscheidungsprozess in der Ministerialbü-
rokratie. Die „an der internen Willensbildung der Landesre-
gierung beteiligten Beamten und Angestellten“ sind daher
nicht grundsätzlich der Kontrollbefugnis des Parlaments ent-
zogen (so aber Nds. StGH, a .a. O., S. 256). Geschützt ist ledig-
lich die Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Lan-
desregierung, nicht die der gesamten Ministerialverwaltung
oder gar der gesamten Exekutive. Das folgt auch daraus, dass
während der parlamentarischen Beratungen der Vorschlag,
die Verwaltung in den Schutzbereich des Art. 24 Abs. 3 NV
einzubeziehen, ausdrücklich abgelehnt wurde (LT-Drs. 12/3350,
S. 49; vgl. auch Kühne, Aktenvorlagerecht, a. a. O., S. 2). Die
gegenteilige Interpretation würde den Sinn und Zweck des
Aktenvorlagerechts somit weitgehend unterlaufen.

Grundlage des Verweigerungsrechts ist das Prinzip der Ge-
waltenteilung, die der Regierung einen eigenständigen Be-

reich sichern soll. Andererseits begründet auch die Nieder-
sächsische Verfassung ein parlamentarisches Regierungssys-
tem, das durch eine enge Verbindung von Parlament und Re-
gierung gekennzeichnet und durch das Demokratieprinzip
fundiert ist. Grundsätzlich unterliegen in diesem System alle
staatlichen Entscheidungen einer politisch-parlamentarischen
Kontrolle. Dies wird gerade auch von Art. 7 NV vorausgesetzt.
Die Gewaltenteilung verlangt daher eine Abwägung der Ei-
genverantwortung der Regierung und der Kontrollkompetenz
des Parlaments, aber keine Abschottung beider Bereiche. Dem
ist durch eine Abstufung der Kontrollbefugnisse Rechnung zu
tragen. 

Der Gewaltenteilungsgrundsatz erfordert vor allem eine Ab-
stufung der Kontrolle nach dem Zeitpunkt der Entscheidung.
Es entspricht allgemeiner Auffassung, dass die Kontrollkom-
petenz des Parlaments sich grundsätzlich (aber nicht aus-
nahmslos) nur auf bereits abgeschlossene Vorgänge erstreckt
(BVerfGE 67, 100 [139]; 110, 199 [214 f., Rn. 44]; Hess. StGH,
DÖV 1967, 51 [55 f.]; Bayer. VerfGH, DVBl. 1986, 233 [234];
Brem. StGH, NVwZ 1989, 953 [956]; Nds. StGH, a. a. O., S. 257;
Bbg. VerfG, NVwZ 1998, 209 [211]). Vorliegend handelt es sich
ausschließlich um solche abgeschlossenen Vorgänge. 

Auch der nachträglichen Kontrolle des Parlaments setzt der
Gewaltenteilungsgrundsatz Grenzen (BVerfGE 110, 199 [215 f.,
Rn. 45 f.]). Allerdings scheidet eine Kontrolle nicht grundsätz-
lich schon dann aus, wenn die Willensbildung der Regierung
einschließlich ihrer Vorbereitung innerhalb der Ressorts und
der Abstimmung zwischen ihnen betroffen ist, wie der Nie-
dersächsische Staatsgerichtshof 1996 angenommen hat (Nds.
StGH, a. a. O., S. 257; vgl. dagegen BVerfGE 110, 199 [219,
Rn. 52]; s. a. 67, 100 [139]; 77, 1 [59]; Verfg Hbg, DÖV 1973,
745 [746]; Brem. StGH, NVwZ 1989, 953 [954 f.]). Die Zuläs-
sigkeit eines Aktenvorlagebegehrens, das den Bereich der Wil-
lensbildung der Regierung betrifft, kann daher nicht pauschal
verneint werden. Das parlamentarische Kontrollrecht liefe
leer, wenn jeder unerwünschte Einblick in das Zustandekom-
men von Entscheidungen blockiert würde (BVerfGE 110, 199
[218 f., Rn. 51]). Die Wirksamkeit parlamentarischer Kontrolle
und die Eigenverantwortung der Regierung müssen viel mehr
austariert werden. Daraus resultiert auch das Erfordernis einer
Abwägung im Einzelfall (BVerfGE 110, 199 [219, Rn. 53]), das
jedenfalls im Grundsatz von der Antragsgegnerin auch aner-
kannt wird. Ein Unterschied zwischen dem Aktenvorlage-
recht eines Untersuchungsausschusses und sonstiger Aus-
schüsse nach Art. 24 Abs. 2 NV besteht, wie in Schleswig-
Holstein, nicht (BVerfGE 110, 199 [220, Rn. 54]). 

Zentrale Abwägungsgesichtspunkte sind auf der einen Seite,
dass Unterlagen aus dem Bereich der Vorbereitung von Regie-
rungsentscheidungen, die Aufschluss über den Prozess der
Willensbildung geben, umso schutzwürdiger sind, je näher sie
der gubernativen Entscheidung stehen (BVerfGE 110, 199
[221, Rn. 58]). Auf der anderen Seite kommt dem parlamenta-
rischen Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu,
soweit es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und
vergleichbarer Missstände innerhalb der Regierung geht
(BVerfGE 110, 199 [222, Rn. 60]). 

Soweit mit diesen Erwägungen die bisherige Rechtsprechung
des Staatsgerichtshofs fortentwickelt und der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts und der anderen Landesver-
fassungsgerichte unter Berücksichtigung der Besonderheiten
der Niedersächsischen Verfassung angenähert wird, kann die
Antragsgegnerin sich nicht mit Erfolg auf einen Vertrauens-
schutz in die vorausgegangene Entscheidung vom 15. Mai
1996 (— StGH 12/95 —, StGHE 3, 251 f.) berufen. Der Staats-
gerichtshof ist an die Verfassung und nicht an seine frühere
Rechtsprechung gebunden. Eine Selbstbindung der Recht-
sprechung wird zu Recht allgemein abgelehnt (BVerfGE 19,
38 [47]; 71, 354 [362 f.]; Riggert, Die Selbstbindung der Recht-
sprechung durch den allgemeinen Gleichheitssatz [Art. 3 I GG],
1993, S. 43 ff.). Der Vertrauensschutzgedanke kann zwar prin-
zipiell im Rahmen einer Abwägung mit dem Ziel gerechter
und verfassungsmäßiger Entscheidungen die Möglichkeit einer
abrupten Änderung der Judikatur begrenzen (vgl. BVerfGE 74,
129 [155 f.]; 78, 123 [126 f.]; Schulze-Fielitz, in: Dreier, a. a. O.,
Art. 20 [Rechtsstaat], Rn. 177 m. w. N.). Diese Konstellation
liegt hier aber aus mehreren Gründen nicht vor. Erstens han-
delt es sich um eine einzige Entscheidung, die keine ständige
Rechtsprechung darstellt. Zweitens enthält die vorliegende
Entscheidung keine Änderung in der Sache. Vielmehr wird
nur die damalige Begründung modifiziert. Schließlich ist drit-
tens eine Änderung mit überzeugenden Gründen immer mög-
lich. Weder der Gedanke der Selbstbindung noch das Vertrau-
ensschutzprinzip stehen daher dem Vorlageanspruch entgegen.
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Der Verweigerungsgrund nach Art. 24 Abs. 3 Satz 1 Alt. 3
NV beruht darauf, dass sowohl die Landesregierung als Teil
der Exekutive als auch die parlamentarischen Ausschüsse nach
Art. 1 Abs. 3 GG und Art. 3 Abs. 2 Satz 2 NV an die Grund-
rechte gebunden sind (vgl. BVerfGE 67, 100 [142]; 77, 1 [46];
124, 78 [125, Rn. 132]). Die schutzwürdigen Interessen Dritter
im Sinne des Art. 24 Abs. 3 NV werden durch die Grundrech-
te und grundrechtsgleichen Rechte natürlicher und juristi-
scher Personen konkretisiert. Im Rahmen der Grundrechts-
bindung ist vor allem der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
zu beachten. Das gilt im vorliegenden Zusammenhang auch
für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das nur
im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit eingeschränkt
werden darf (BVerfGE 124, 78 [125, Rn. 133]). Die schutzwür-
digen Interessen werden daher verletzt, wenn die Aktenvorla-
ge einen nicht gerechtfertigten unverhältnismäßigen Eingriff
in Grundrechte bewirkt. Im Rahmen ihrer dienstlichen Tätig-
keit können sich die Mitarbeiter der Landesregierung bei der
Ausarbeitung von Unterlagen allerdings nicht auf Grund-
rechtsschutz berufen. Der Grundsatz des Art. 24 Abs. 3 Satz 1,
3. Alt. NV gilt vielmehr in erster Linie im Verhältnis zu au-
ßenstehenden Dritten. Außerdem kann die Verhältnismäßig-
keit von Grundrechtseingriffen durch entsprechende Schutz-
maßnahmen gesichert werden, zumal die Grundrechtsbin-
dung für die Parlamentsausschüsse gleichermaßen gilt. Vor-
rangig kommen in dieser Hinsicht Geheimschutzmaßnahmen
für die Einsicht in die Akten zur Wahrung der Vertraulichkeit
in Betracht (vgl. § 95a GOLT). Nachrangig dazu können per-
sönliche Angaben oder auch Sachangaben in den Akten ge-
schwärzt werden, um die Vertraulichkeit zu schützen und
damit die Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten. Deshalb gilt
im Bereich der Niedersächsischen Verfassung nicht anders als
unter der Geltung des Grundgesetzes, dass „die Berufung auf
die Geheimhaltungsbedürftigkeit von Informationen regelmä-
ßig kein Recht zur Verweigerung der Vorlage von Akten be-
gründet“ (BVerfGE 124, 78 [125, Rn. 131]).
2. Die Landesregierung hat ihre Entscheidung, die Vorlage
angeforderter Akten zu verweigern, nach Art. 24 Abs. 3 Satz 2
NV zu begründen. Die Begründung ist gegenüber den die Ak-
tenvorlage Begehrenden im unmittelbaren zeitlichen Zusam-
menhang mit der Verweigerung der Aktenvorlage abzugeben.
Die Nachholung einer fehlenden oder die Ergänzung einer un-
zureichenden Begründung, insbesondere in einem nachfol-
genden verfassungsgerichtlichen Verfahren, ist ausgeschlos-
sen. Das Verfassungsgericht beschränkt sich auf eine Überprü-
fung der von der Landesregierung gegenüber den die Akten-
vorlage Begehrenden geltend gemachten Verweigerungs-
gründe, ohne das Vorliegen weiterer, von der Landesregierung
nicht geltend gemachter Verweigerungsgründe von Amts we-
gen anhand der Akten zu erforschen (vgl. VerfGH Sachsen,
Beschl. v. 29. 9. 2011 — Vf. 44-I-11 —, juris Rn. 31).

Sinn und Zweck der Begründungspflicht ist zuallererst, die
Abgeordneten durch die Begründung in die Lage zu versetzen,
das Vorliegen von Verweigerungsgründen und damit die Be-
rechtigung der Vorlageverweigerung zu überprüfen und gege-
benenfalls zu entscheiden, ob verfassungsgerichtlicher Rechts-
schutz in Anspruch genommen werden soll (BVerfGE 124, 78
[139, Rn. 166]). Die Abgeordneten müssen nachvollziehen
können, welche Akten aus welchen Gründen von der Vorlage
ausgenommen worden sind. Es bedarf daher einer Umschrei-
bung des Aktengegenstandes, der im Zusammenhang mit den
Verweigerungsgründen die Lücke in dem offen gelegten Ak-
tenbestand plausibel und nachvollziehbar erläutert. 

Der Umfang der Begründungspflicht wird durch mehrere
Faktoren bestimmt. Generell gilt, dass die pauschale Berufung
auf einen der verfassungsrechtlichen Gründe in keinem Fall
genügt. Vielmehr ist die Verweigerung substantiiert, also nicht
lediglich formelhaft, zu begründen (BVerfGE 124, 78 [128,
Rn. 138]; s. a. VerfGH Hbg., Urt. v. 21. 12. 2010 — HVerfG 1/10
—, Rn. 61; VerfGH Berlin, DVBl. 2010, 966 [968]). Es ist ins-
besondere nachvollziehbar darzulegen, aus welchem Grund
die angeforderten Akten dem exekutiven Kernbereich zuzu-
ordnen sind und warum sie gegebenenfalls auch nach Ab-
schluss des Vorgangs nicht herausgegeben werden können.
Bei Informationen, die zum Schutze Dritter zurückgehalten
werden, sind Grund und Notwendigkeit der Vertraulichkeit
detailliert und umfassend zu erläutern. Eine substantiierte Be-
gründung der ablehnenden Entscheidung ist unentbehrliche
Grundlage auch der verfassungsgerichtlichen Kontrolle, die
anderenfalls weitgehend zur Disposition der Regierung stünde
(BVerfGE 124, 78 [129, Rn. 138]). 

Dagegen ist es nicht notwendig, die Verweigerung einzel-
fallbezogen, d. h. in Bezug auf jedes in den Akten befindliche
Dokument, also beispielsweise für jede E-Mail, detailliert zu

begründen (a. A. VerfGH Berlin, DVBl. 2010, 966 [968]). Do-
kumente, die in einem unmittelbaren sachlichen Zusammen-
hang stehen, können zu Komplexen zusammengefasst und
mit einheitlicher Begründung versehen werden. Auch ist es
zulässig, Kategorien von Verweigerungsgründen zu bilden. 

Die von der Landesregierung geforderte Begründungstiefe
ist abhängig vom Gegenstand und Umfang des Aktenvorlage-
begehrens sowie der Nähe der Akten zum innersten Bereich
der Willensbildung der Landesregierung. Je pauschaler und
umfassender ein Aktenvorlagebegehren ist, desto allgemeiner
und schematischer darf die Begründung für die Verweigerung
der Aktenkomplexe ausfallen. Die Begründungsanforderun-
gen steigen umso mehr an, je weiter die Akten vom innersten
Bereich der Willensbildung der Regierung und ihrer Mitglie-
der entfernt sind. Die Anforderungen sind umso geringer, je
näher die Akten dem Kernbereich des Regierungshandelns
kommen. So reicht bei Kabinetts- und Ministervorlagen und
deren Entwürfen die formale Qualifizierung als solche regel-
mäßig als Begründung aus. Handelt es sich dagegen um vorbe-
reitende Dokumente einzelner Referenten, ist genauer darzu-
legen, warum durch eine Vorlage der interne Willensbil-
dungsprozess des Kabinetts beeinträchtigt wird.

Schließlich bedarf es generell einer Berücksichtigung der
Umstände des Einzelfalls und einer Abwägung zwischen dem
spezifischen Informationsinteresse des Parlaments und den
Geheimhaltungsinteressen der Regierung (BVerfGE 110, 199
[219, Rn. 53]; 124, 78 [122, Rn. 126]). Diese Einzelfallprüfung
und Abwägung kann jedoch ebenfalls abgestuft nach Maßga-
be der beiden vorgenannten Kriterien vorgenommen werden. 
3. In Anwendung dieser Maßstäbe sind die von der Antrags-
gegnerin gegenüber den Antragstellern zu 1. und 2. mit Schrei-
ben vom 25. September und 5. November 2013 geltend ge-
machten Gründe teilweise schon von vornherein nicht geeig-
net, eine Verweigerung der Aktenvorlage zu rechtfertigen (a.).
Im Übrigen genügt die von der Antragsgegnerin gegebene Be-
gründung weitgehend den dargestellten Anforderungen nicht
(b.).
a. Die von der Antragsgegnerin gegenüber den Antragstel-
lern zu 1. und 2. mit Schreiben vom 25. September und 5. No-
vember 2013 geltend gemachten Gründe sind teilweise schon
abstrakt nicht geeignet, eine Verweigerung der Aktenvorlage
zu rechtfertigen.

Dies gilt zunächst für die von der Antragsgegnerin zur Be-
zeichnung eines Verweigerungsgrundes gebildete Kategorie b)
„muss hinsichtlich der schutzwürdigen Belange mit betroffe-
nen Dritten noch abgestimmt werden“. Es handelt sich um ei-
nen allenfalls vorläufigen Zurückhaltungsgrund, der einen
noch laufenden Entscheidungsprozess der Landesregierung
über das Begehren auf Aktenvorlage dokumentiert.

Auch die von der Antragsgegnerin für die zunächst pau-
schal bezeichnete Kategorie c) „Kernbereich der Exekutive“
gebildeten zwölf Unterkategorien sind in weiten Teilen nicht
geeignet, die Verweigerung der Aktenvorlage verfassungsrecht-
lich zu rechtfertigen. Soweit die abstrakte Eignung im Folgen-
den verneint wird, wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass
die Vorlage der Unterlagen unter Berufung auf eine andere
Kategorie verweigert werden könnte, weil der Kernbereich der
Exekutive betroffen ist.

Die Kategorien c 1 „Vorbereitung der Beantwortung von
kleinen/mündlichen oder dringlichen Anfragen im Landtag“
und c 2 „Vorbereitung von Reden und Redebeiträgen von Mit-
gliedern der Landesregierung im Landtag“ stellen keine geeig-
neten Verweigerungsgründe dar. Die Beantwortung der Anfra-
gen und die hierauf bezogenen Reden sind Ausdruck des Zi-
tier- und Interpellationsrechts des Parlaments gemäß Art. 23
Abs. 1, 24 Abs. 1 NV und der Unterrichtungspflicht der Lan-
desregierung gemäß Art. 25 Abs. 1 NV und berühren als sol-
che nicht den internen Willensbildungsprozess der Regie-
rung.

Auch die Kategorien c 3 „Vorbereitung der Reaktion auf
Medienanfragen/Autorisierung von Medienbeiträgen und In-
terviews“ sowie c 4 „Vorbereitung von Pressemitteilungen und
Pressekonferenzen“ können für sich genommen eine Verwei-
gerung nicht rechtfertigen. Sie betreffen nicht den internen
Willensbildungsprozess der Landesregierung, sondern die
bloße Vermittlung getroffener Entscheidungen der Landesre-
gierung in der Öffentlichkeit. 

Ebenso wenig betrifft die Kategorie c 6 „Abstimmung über
die Teilnahme an politischen Veranstaltungen“ den internen
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess der Regierung. 

Auch die Kategorie c 9 „Ermittlung von Haushaltsspielräu-
men“ kommt als Verweigerungsgrund nicht in Betracht. Die
Ermittlung von Haushaltsspielräumen berührt unmittelbar
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das Budgetrecht des Parlaments, das sowohl bei der Bewilli-
gung als auch beim Vollzug des Haushalts berechtigt sein
muss, Haushaltsspielräume selbst zu ermitteln und deren
Feststellung zu kontrollieren. In der mündlichen Verhand-
lung hat sich die Antragsgegnerin dahin eingelassen, dass die-
se Kategorie sowohl auf den Haushaltsvollzug als auch auf die
Phase der Haushaltsaufstellung bezogen sei, so dass auch
nach diesen Ausführungen unklar ist, welche Haushaltsspiel-
räume gemeint sind. Etwas anderes könnte für Haushaltsver-
handlungsvermerke im Sinne der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts gelten (vgl. BVerfGE 110, 199 [224 f.,
Rn. 69]), die von der Antragsgegnerin mit der Kategorie c 9
aber nicht angesprochen worden sind.

Auch die Kategorie c 12 „Vorbereitung von sonstigen Stel-
lungnahmen der Landesregierung gegenüber dem Landtag“
vermag eine Verweigerung nicht zu rechtfertigen. Ein Bezug
zum gubernativen Aufgabenbereich ist nicht erkennbar und
zudem sind, wie bei den Kategorien c 1 und c 2, die Rede-,
Antwort- und Unterrichtungspflichten der Landesregierung
gegenüber dem Landtag berührt, deren Einhaltung das Parla-
ment grundsätzlich kontrollieren können muss.

Die Kategorie d) „Bestandteil des laufenden Verfahrens“ ist
jedenfalls kein endgültiger Verweigerungsgrund, sondern
kann im Hinblick auf den zeitlichen Schutz des Kernbereichs
der Exekutive eine Aktenvorlage allenfalls vorläufig verhin-
dern. 

Soweit die Antragsgegnerin allein unter Angabe der Be-
gründungkategorien c 1, c 2, c 3, c 4, c 6, c 9 und c 12 die Vor-
lage nachstehender Akten verweigert, verletzt sie folglich die
Antragsteller zu 1. und 2. in ihrem Recht aus Art. 24 Abs. 2
Satz 1 NV:
— Begründungskategorie c 1: ML lfde. Nr. 4, S. 12, 13, 31, 37,

45-56; ML lfde. Nr. 14, S. 17, 18, 21-28, 31, 39-261; ML 15,
S. 21-31, 41-237; ML 16, S. 16, 25-29, 156, 159-160, 163,
164, 220-221, 227-229, 230-231, 235-237, 261-310, 312-316,
320-331, 337-345, 349-381, 404-410, 457-477, 515-524,
562-563; ML lfde. Nr. 19, S. 184-188, 258-259; ML lfde.
Nr. 21, S. 11-20, 84, 283, 316-320, 332-336; ML lfde.
Nr. 22, S. 2-5, 21, 30-35, 36-50, 51-53, 55-58, 59-60, 64-66,
70-71, 75-146, 152-229, 233-297, 304-321, 323-352, 355-425,
459-479, 517-522, 527-543; ML lfde. Nr. 23, S. 0-15, 45-92,
112-117, 122-136; ML lfde. Nr. 24, S. 44-45, 55, 64-65, 67-69,
85, 87, 90-92, 116-165, 167-171, 179, 185-206, 213-219,
223-251, 252-275, 277-294, 298-301, 319-326; StK lfde.
Nr. 1, S. 147-150, 152-153; StK lfde. Nr. 2, S. 4, 6-17, 19-21,
97-98, 100-101, 103-112, 115-166; StK lfde. Nr. 5, S. 166-169,
234-236, 238-240, 242-244; StK lfde. Nr. 6, S. 48, 51-63,
74-79, 82-87; StK lfde. Nr. 7, S. 1-13; StK lfde. Nr. 8, S. 10-17,
19-20, 28-30, 32, 352, 354-355; 2. Zählung (s. o.): S. 4-6;
StK lfde. Nr. 2, S. 1-3, 11-15, 18, 22-81, 84-128, 131-152,
164-183, 186-189; StK lfde. Nr. 3, S. 11-15, 82-212; StK lfde.
Nr. 4, S. 112-127; StK lfde. Nr. 6, S. 41-43, 45-50, 59-86,
92-129; StK lfde. Nr. 7, S. 1, 2, 4, 5, 17-28, 30, 37-47; StK
lfde. Nr. 8, S. 57, 61-74, 79-95A; StK lfde. Nr. 9, S. 50-54,
89-90, 170-178, 181-198, 201-228, 240-247; MI lfde. Nr. 1,
S. 5-8, 17-27; MI lfde. Nr. 2, S. 1-7, 12-47; MF lfde. Nr. 2,
S. 1-9, 15-54; MF lfde. Nr. 3, S. 49-79, 92-98, 103-119; MJ
lfde. Nr. 2, 1-3, 9-20; MJ lfde. Nr. 4, S. 1-18R; MU lfde.
Nr. 1, S. 1-52; MU lfde. Nr. 2, S. 73, 74, 153-170; MS lfde.
Nr. 1, S. 1-5; MW lfde. Nr. 1, S. 1; MK lfde. Nr. 1, S. 4-7;
MWK lfde. Nr. 1, S. 1-12; ML lfde. Nr. 36, S. 618-624.

— Begründungskategorie c 2: ML lfde. Nr. 16, S. 438-443,
450-452, 558-560, 565-566; ML lfde. Nr. 19, S. 43-45,
118-182, ML lfde. Nr. 20, S. 6-8; ML lfde. Nr. 21, S. 105-120,
122-128, 272-275, 362-370; ML lfde. Nr. 22, S. 230-231,
444- 445, 480-516; ML lfde. Nr. 23, S. 93-96, 118-121,
164-167, 175-177; StK lfde. Nr. 5, S. 230-231, StK lfde.
Nr. 8, 49-52; 2. Zählung (s. o.): StK lfde. Nr. 9, 249-253,
MF lfde. Nr. 2, 10-14.

— Begründungskategorie c 3: ML lfde. Nr. 16, S. 35-36, 43-50,
56-59, 66-75, 102-105, 109-114, 157, 240-242, 246, 415-417,
428-431, 529, 532, 540; ML lfde. Nr. 19, S. 3-5, 32-37, 50-54,
75-80, 84-86, 92-95, 113, 117, 250-257, ML lfde. Nr. 21,
41-42, 43-46, 121, 131-135, 137-198, 214-216, 220-227,
236, 271, 378; ML lfde. Nr. 22, S. 1, 54, 457-458, 544; ML
lfde. Nr. 23, S. 146-149, 150-52, 153-155, 168-169, 173-174,
178, 180-184, 186, 216-220, 223-226, 230-232, 237-239,
243-252, 263-265, 268-271, 273-278, 279-280; ML lfde.
Nr. 24, S. 13-14, 36-37, 207-212; StK lfde. Nr. 8, S. 6-8, 18,
23-24, 39-40, 131-144, 181, 182-183, 248-251, 282-290,
299-304, 316, 282-290, 299-304, 316, 325-340, 372-382,
383-401, 403-407, 411-412, 425-426, 441-443; 2. Zählung
(s. o.): StK lfde. Nr. Nr. 2, S. 4, 5, 8, 9; StK lfde. Nr. 3, S. 26;

StK lfde. Nr. 4, S. 11-16; StK lfde. Nr. 8, S. 54, 57; StK lfde.
Nr. 9, S. 4-6, 9-11, 21-28, 33-43, 77, 78, 248; StK lfde.
Nr. 10, S. 22-28; MI lfde. Nr. 1,S. 1-4; MU lfde. Nr. 2,
S. 41-44; MK lfde. Nr. 1, S. 1-3; ML lfde. Nr. 36, S. 616;
ML lfde. Nr. 38, S. 385, 386, 392-395, 397-404, 419, 420,
422-424, 431-437, 440-442, 449-454, 456-460, 463-465,
479-481, 487-494; ML lfde. Nr. 39, S. 282-284, 287, 288,
292, 296, 309, 317, 329-331, 334-338; ML lfde. Nr. 44,
S. 307-312, 315, 318, 337, 339, 340, 343-350, 356-358,
360-362, 364-376, 401-404; MU lfde. Nr. 1, S. 46, 47, 68,
69, 106, 107, 152-159, 200, 201.

— Begründungskategorie c 4: ML lfde. Nr. 19, S. 8-14, 16-17,
24-25, 98-99, 100-103, 112, 193-242; ML lfde. Nr. 21,
S. 68, 77-78, 208-209, 210, 260-262, 267, 344-360; ML
lfde. Nr. 22, S. 61-62, 67-69, 147-149; ML lfde. Nr. 23,
S. 200-206, 210, 212-215, 222, 258-262, 281-287, 292-294,
301-305; ML lfde. Nr. 24, S. 29-31, 58-59; StK lfde. Nr. 8,
S. 45, 49-52 (auch c2) 2. Zählung (s. o.); StK lfde. Nr. 3,
S. 27-55, 62-73; StK lfde. Nr. 4, S. 8-10, 19-22, 49-103, StK
lfde. Nr. 8, S. 75-78; StK lfde. Nr.9, 49, 55-65, 87, 88, 97,
98, 101-151, 157-169; MI lfde. Nr. 1, S. 11-14; MI lfde.
Nr. 2, S. 8-11; MU lfde. Nr. 1, S. 234, 237 (Anlage 8 der
Antragsschrift, Anlage 1 MU); MU lfde. Nr. 2, S. 171-180. 

— Begründungskategorie c 6: ML lfde. Nr. 21, S. 85-98, 276-281,
284-295; ML lfde. Nr. 22, S. 63, 426-442; ML lfde. Nr. 23,
S. 187-191; 2. Zählung (s. o.): StK 4, S. 42, 43, 45, 46; StK
lfde. Nr. 9, S. 179, 180, 199, 200; StK lfde. Nr. 10, S. 38-41;
MU lfde. Nr. 2, S. 79-86, 123-126, 149-152 (Anlage 11 der
Antragsschrift, Ausdruck v. 3.12.2013, S. 11 f.).

— Begründungskategorie c 9: ML lfde. Nr. 34, S. 55, 56, 59.
— Begründungskategorie c 12: 2. Zählung (s. o.): StK lfde.

Nr. 2, S. 195-202; StK lfde. Nr. 4, S. 1-5; MJ lfde. Nr. 2,
S. 4-8, 21, 22; MJ lfde. Nr. 3, S. 5-8.

Was die — verfassungsrechtlich eine Verweigerung nicht
rechtfertigenden — Begründungskategorien b) und d) anbe-
langt, hat die Antragsgegnerin diese Kategorien nur abstrakt
gebildet, sie aber nicht konkret zur Anwendung gebracht, so
dass insoweit eine Verletzung der Rechte der Antragsteller zu
1. und 2. nicht festzustellen ist.
b. Im Übrigen kann nach den von der Antragsgegnerin gebil-
deten Kategorien die Verweigerung der Aktenvorlage zwar
nach Art. 24 Abs. 3 Satz 1 NV verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt sein (aa.). Die hierzu von der Antragsgegnerin gegebene
Begründung genügt aber weitgehend den dargestellten, sich
aus Art. 24 Abs. 3 Satz 2 NV ergebenden Anforderungen nicht
(bb.).
aa. Die Kategorie a) „unmittelbare Betroffenheit schutzwür-
diger Belange Dritter“ ist grundsätzlich geeignet, einen Ver-
weigerungsgrund im Sinne des Art. 24 Abs. 3 Satz 1 Alt. 3 NV
abzubilden.

Auch die Kategorie c 5 „Politische Bewertung der Berichter-
stattung in den Medien“ ist nicht von vornherein ungeeignet,
die Verweigerung der Aktenvorlage zu rechtfertigen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die Bewertung der Berichterstat-
tung einen Teil der unmittelbaren Willensbildung innerhalb
der Landesregierung in deren gubernativem Aufgabenbereich
darstellt. Einen derart engen Bezug zur internen Willensbil-
dung weist ersichtlich nicht jede politische Bewertung durch
die Landesregierung auf.

Die Kategorien c 7 „Auswertung von Landtagsdiskussionen
für die Landesregierung im Hinblick auf das weitere politische
Agieren der Landesregierung“ und c 8 „Festlegung von politi-
schen Konsequenzen/das weitere Regierungshandeln“ sind
grundsätzlich geeignet, eine Aktenvorlageverweigerung ver-
fassungsrechtlich zu rechtfertigen. Auch hier muss aber die
unmittelbare Willensbildung innerhalb der Regierung in de-
ren gubernativem Aufgabenbereich betroffen sein und durch
die Aktenvorlage die Freiheit und Offenheit der Willensbil-
dung wesentlich beeinträchtigt werden können.

Gleiches gilt für die Kategorien c 10 „Vorbereitung von Ent-
scheidungen der Landesregierung“ und c 11 „Vorbereitung von
Leitungsentscheidungen in den oberen Landesbehörden“. Die
Bezeichnung der Kategorien ist so allgemein gehalten, dass
nahezu die gesamte Tätigkeit der Ministerialverwaltung als
eine derartige „Vorbereitung“ qualifiziert werden kann. Eine
Verweigerung ist nach dem aufgezeigten Maßstab verfas-
sungsrechtlich aber nur gerechtfertigt, soweit der Willensbil-
dungsprozess der Landesregierung und ihrer Mitglieder im
gubernativen Aufgabenbereich betroffen ist. 

Die Kategorie e) „Kein Zusammenhang mit dem Vorlagebe-
gehren“ berechtigt die Landesregierung, bestimmte Akten
nicht vorzulegen. Sie stellt allerdings keinen Verweigerungs-
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grund iSd. Art. 24 Abs. 3 NV dar, sondern erläutert, dass ein-
zelne Akten vom Vorlagebegehren nicht erfasst werden. So-
fern freilich Akten von der Antragsgegnerin zunächst dem
Vorlagebegehren zugeordnet werden und die Antragsgegnerin
den fehlenden Bezug zum Vorlagebegehren erst später fest-
stellt, löst  die nachträgliche Umbewertung eine erhöhte Be-
gründungspflicht aus, denn die Begründung muss den schein-
baren Widerspruch auflösen.

Die Kategorie f) „staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfah-
ren“ hat die Antragsgegnerin zwar abstrakt gebildet, unter Be-
zugnahme auf diese Kategorie die Vorlage von Akten aber
nicht konkret verweigert.
bb. Soweit hiernach die Verweigerung der Aktenvorlage
grundsätzlich nach Art. 24 Abs. 3 Satz 1 NV verfassungsrecht-
lich gerechtfertigt sein kann, genügt die von der Antragsgeg-
nerin gegebene Begründung aber weitgehend den darge-
stellten, sich aus Art. 24 Abs. 3 Satz 2 NV ergebenden Anfor-
derungen nicht.

So hat die Antragsgegnerin die Begründungskategorie a)
„unmittelbare Betroffenheit schutzwürdiger Belange Dritter“
ohne jede Differenzierung teilweise dazu benutzt, die Vertrau-
lichkeit der Einsichtnahme durch Geheimschutzmaßnahmen
sicherzustellen, teilweise aber auch, um die Vorlage von Akten
ganz zu verweigern. Letzteres ist zwar nur in wenigen Fällen
geschehen. Es ist aber nicht erkennbar, warum einzelne Sei-
ten (nur) „vertraulich“ sind und herausgegeben werden, ande-
re Seiten aber mit derselben Begründung nicht herausgegeben
werden. So werden bei der „personenbezogenen Sachakte ...“
(StK lfde. Nr. 3) die Seiten 70 bis 73 als a) vertraulich bezeich-
net und dem Parlament vorgelegt, wohingegen die Seiten 96
bis 100 ebenfalls als a) vertraulich bezeichnet, aber nicht vor-
gelegt werden. Eine Begründung für diese unterschiedliche
Behandlung wird nicht gegeben. Ebenso ist nicht nachzuvoll-
ziehen, warum bei der Akte „Haushaltsmittel des Landes, Ka-
pitel 0901, Ministerium — Persönliche Referentin StS ...“ (ML
lfde. Nr. 34) zwei Seiten (S. 57, 58) mit der Begründung a)
„vertraulich“ gar nicht herausgegeben werden dürfen. Dassel-
be gilt für die Akten ML lfde. Nr. 37, S. 395, ML lfde. Nr. 40,
S. 2 (hier waren ursprünglich noch [Aktenliste vom 5. Novem-
ber 2013] alle 106 Seiten mit der zusätzlichen Begründung d)
nicht vorgelegt werden, endgültig verweigert wurde aber nur
S. 2), ML lfde. Nr. 50, S. 2-4, 6, StK lfde. Nr. 3, S. 96-100, StK
lfde. Nr. 5, S. 245 und StK lfde. Nr. 8 (Bezeichnung Email-
Verkehr), S. 1-5. Für die Antragsteller zu 1. und 2. ist insoweit
nicht nachzuvollziehen, warum bei diesen Akten die Vertrau-
lichkeit nicht durch Geheimschutzmaßnahmen gewahrt wer-
den kann und welche schutzwürdigen Interessen Dritter hier
überhaupt betroffen sein sollen. Durch eine kurze Kennzeich-
nung der betreffenden Seiten (z. B. als ärztliches Attest) wäre
die Beeinträchtigung der schutzwürdigen Interessen ohne
Weiteres nachvollziehbar zu begründen. Das ist jedoch nicht
geschehen. 

Hinsichtlich der Begründungskategorie c) ist die mit Schrei-
ben vom 5. November 2013 gegenüber dem 22. Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss vorgenommene Differenzie-
rung nach den Unterkategorien c 1 bis c 12 zwar noch recht-
zeitig erfolgt. Zum einen war der gesamte Vorgang der Akten-
vorlage auch angesichts des Umfangs der Aktenbestände noch
nicht abgeschlossen und die Vertiefung der Begründung er-
folgte zeitnah. Zum anderen ist es auch nicht zu beanstanden,
dass die Ergänzung am 5. November 2013 nur gegenüber dem
Untersuchungsausschuss und nicht auch und zugleich gegen-
über dem Haushaltsausschuss vorgenommen wurde. Wie so-
wohl die Antragsteller als auch die Antragsgegnerin überein-
stimmend in der mündlichen Verhandlung erläutert haben,
übernahm der Untersuchungsausschuss nach seiner Einset-
zung vollständig die weitere Untersuchung und löste insoweit
den Haushaltsausschuss ab, auch wenn dies weder parla-
mentsintern noch gegenüber der Antragsgegnerin durch einen
formalen Akt dokumentiert worden ist. Eine gesonderte Mit-
teilung der Unterkategorien c 1 bis c 12 an den Haushaltsaus-
schuss war insoweit nicht (mehr) erforderlich. 

Nahezu durchgehend ist aus der Zusammenschau der Be-
schreibung des Aktengegenstandes einerseits und der jeweiligen
Begründungskategorie andererseits der erforderliche Bezug
zum internen Willensbildungsprozess der Regierung aus der
gegebenen Begründung nicht zu erschließen. So ist etwa auf-
grund der beiden verschiedenen Aktenlisten vom 5. Novem-
ber 2013 (Anlage 8 zur Antragsschrift v. 2 .12. 2013 = Anlage 1
zum Schreiben der Antragsgegnerin an den Präsidenten des
Landtags v. 5. 11. 2013) und vom 3. Dezember 2013 (Anlage 11
zur Antragsschrift v. 2. 12. 2013) und den dort den einzelnen
Aktenbestandteilen zugeordneten Begründungskategorien nicht

erkennbar, ob und in welchen Fällen es sich bei den Unterla-
gen um Kabinetts- oder Ministervorlagen oder entsprechende
Entwürfe handelt, obwohl insoweit eine formale Kennzeich-
nung ausreichen würde.

Ein nachvollziehbarer Zusammenhang wird lediglich inso-
weit begründet, als bei der Handakte der Regierungsspreche-
rin die Kategorie c 10 geltend gemacht wird (2. Zählung (s. o.):
StK lfde. Nr. 8, S. 1, 2, 4-9, 19-24, 26-30, 32-34, 36-40, 42-48.
Ebenfalls nachvollziehbar ist die bloße Angabe der Kategorie c 8
im Hinblick auf Akten zur Klausurtagung des Landwirt-
schaftsministers (ML lfde. Nr. 33, S. 4-10, 97-102, 204-235).
Die für andere Bestandteile dieser Akte angegebene Kategorie
a) „schutzwürdige Interessen Dritter“ (ML lfde. Nr. 33, S. 32-67,
70-72, 106, 110, 112-116, 185-187, 189, 190-193, 236-241) ist
hingegen nicht ansatzweise plausibel.

Darüber hinaus fehlt eine nachvollziehbare und tragfähige
Begründung für die Verweigerung, zumal auch jegliche Ab-
wägung mit dem Informationsinteresse des Landtags unter-
blieben ist. Der jeweilige Akteninhalt wird in den Aktenlisten
durch eine Kurzbezeichnung derart vage beschrieben, dass
der konkrete Inhalt auch in Kombination mit den Kategorien c 1
bis c 12 nicht erkennbar wird (bspw. „E-Mail-Verkehr der Lei-
terin des Ministeriums“ [ML lfde. Nr. 36]). Es kommt hinzu,
dass zwar die Aktenliste vom 3. Dezember 2013 (Anlage 11
zur Antragsschrift v. 2. 12. 2013) vollständig alle Akten auf-
führt, dort aber die Begründungskategorien nicht nachvoll-
ziehbar zugeordnet werden können, weil im Gegensatz zur
Aktenliste vom 5. November 2013 (Anlage 8 zur Antragsschrift
v. 2. 12. 2013 = Anlage 1 zum Schreiben der Antragsgegnerin
an den Präsidenten des Landtags v. 5. 11. 2013) die Kategorien
nicht einzelnen Seiten zugewiesen, sondern nur summarisch
in einer Rubrik die betroffenen Seiten und in einer anderen
Rubrik sämtliche Begründungskategorien aufgeführt werden.
Außerdem fehlen hier weitgehend die Unterkategorien c 1 bis
c 12. Bis auf die genannten Ausnahmen ist insoweit auch im
Hinblick auf die prinzipiell geeigneten Verweigerungsgründe
jedenfalls die Begründung unzureichend.

Auch soweit die Antragsgegnerin die Aktenvorlage mit der
Kategorie e) „kein Zusammenhang mit dem Vorlagebegehren“
verweigert hat, fehlt es durchgehend an einer ausreichenden
Begründung. Akten, die keinen Zusammenhang mit dem Vor-
lagebegehren aufweisen, sind zwar von dem Anspruch nach
Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV nicht erfasst; die Nichtvorlage bedarf
insoweit auch keiner Begründung mit einem der drei Verwei-
gerungsgründe des Art. 24 Abs. 3 Satz 1 NV. Hier hatte die
Antragsgegnerin aber zunächst bestimmte Akten dem Vorla-
gebegehren zugeordnet und für diese erst später geltend ge-
macht, es fehle ein Zusammenhang mit dem Vorlagebegeh-
ren. In einem solchen Fall ist die Antragsgegnerin verpflich-
tet, nachvollziehbar zu begründen, warum trotz der ursprüng-
lichen Zuordnung nun ein Zusammenhang nicht mehr be-
stehen soll. Das ist unterblieben.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen
hat die Antragsgegnerin die Vorlage nachstehender Akten mit
einer nicht den Anforderungen des Art. 24 Abs. 2 Satz 3 NV
genügenden Begründung verweigert: 
— ML lfde. Nr. 4, S. 2, 3, 6, 7, 11, 15-16, 24-25, 33-34, 57-59;

ML lfde. Nr. 16, S. 117, 128-129, 135-139, 151-152, 251-254,
332-335, 420, 448-449, 455-456, 478-493, 501-502, 541-543;
ML lfde. Nr. 21, S. 71-72, 82-83, 256-258; ML lfde. Nr. 23,
S. 16-29, 97, 110-111, 289-290; ML lfde. Nr. 24, S. 34, 38-43,
51-54, 60-61; 62-63, 66, 76-78, 79-81, 82-84, 88-89, 327-328,
377, 378-393; ML lfde. Nr. 30, S. 511-611; ML lfde. Nr. 34,
S. 57-58; ML lfde. Nr. 37, S. 395, 422-424; ML lfde. Nr. 40,
S. 2; ML lfde. Nr. 44, S. 321, 378-381, 387-389; ML lfde.
Nr. 50, S. 2-4, 6, 7-8

— StK lfde. Nr. 1, S. 3-10, 14, 15, 47-53, 88, 118-122, 138-140;
StK lfde. Nr. 3, S. 68, 69, 74-83, 87-95, 96-100; StK lfde.
Nr. 5, S. 5, 10-12, 16-17, 19-20, 34, 40-44, 49-51, 52-54,
92, 103, 108-112, 119, 121-122, 124-125, 127-128, 130-132,
134-137, 139, 140, 170-171, 172, 175-183, 186-194, 205,
207-208, 219-220, 228-229, 245, 249-250, 263-266; StK lfde.
Nr. 8, S. 1-5, 9, 21-22, 25-26, 31, 33-38, 41-44, 46-48, 66-69,
72-74, 103, 104, 108-109, 110, 111-112, 146, 255-257,
265-277, 317-324, 438-440, 447-449; 2. Zählung (s. o.):
StK lfde. Nr. 1, S. 1-5; StK lfde. Nr. Nr. 2, S. 82, 83, 153-163,
184, 185, 190, 191, 195-202, 203; StK lfde. Nr. 3, S. 8-10,
16-25, 74-77, 79, 213-223; StK lfde. Nr. 4, S. 1-5, 17, 18,
23-25, 26-32, 35-41, 44, 106-109, 110, 111, 128-130, 133-136;
StK lfde. Nr. 6, S. 9-11, 22, 30-34; StK lfde. Nr. 8, S. 58-60;
StK lfde. Nr. 9, S. 29-32, 79, 80-86, 96, 99, 229-235, 236-238,
239, 254-260, 261, 262, 263, 264, 265, 266-270; StK lfde.
Nr. 10, S. 1-4, 5, 6, 8, 9-11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 29-37
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— MUNLV NRW lfde. Nr. 1, S. 1-25; MI lfde. Nr. 1, S. 9, 10,
15, 16

— MI lfde. Nr. 3, S. 28-54
— MF lfde. Nr. 3, S. 37-39, 43-44
— MJ lfde. Nr. Nr. 2, S. 4-8, 21, 22; MJ lfde. Nr. 3, S. 5-8; MJ

lfde. Nr. 5, Hauptakte 1, S. 2, 4, 11-14, 16, 18, Handakte 1-20,
30, 33

— MWK lfde. Nr. 2, S. 1-2
— MU lfde. Nr. 1 (Anlage 8 der Antragsschrift, Anlage 1 MU),

S. 14-35, 44, 45, 50, 51, 64, 65, 70-73, 90, 91, 162, 163,
168, 169, 194-199, 214-219, 224-227.

Danach sind die Antragsteller zu 1. und 2. auch insoweit in
ihrem Recht aus Art. 24 Abs. 2 Satz 1 NV verletzt.

Wenn nach alledem feststeht, dass die Verweigerung der
Vorlage von Akten aus den genannten Gründen und in dem
aus dem Tenor ersichtlichen Umfang verfassungsmäßige Rechte
der Antragsteller zu 1. und 2. verletzt, schließt das nicht aus,
dass unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen die
Vorlage einzelner Akten mit neuer Begründung abgelehnt
werden könnte.

D.
Das Verfahren ist nach § 21 Abs. 1 NStGHG kostenfrei; Aus-

lagen der Beteiligten werden gemäß § 21 Abs. 2 Satz 2 NStGHG
nicht erstattet.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 723

Stellenausschreibungen

Beim Landkreis Harburg in 21423 Winsen (Luhe) ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle

der Ersten Kreisrätin oder des Ersten Kreisrats
in der Funktion des Finanzvorstandes/Kämmerin oder Kämmerers

zu besetzen.
Der Landkreis Harburg — ca. 245 000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner — im Norden Niedersachsens grenzt unmittelbar an die Freie
und Hansestadt Hamburg. Die Kreisstadt Winsen befindet sich in reiz-
voller Lage zwischen Elbe und Lüneburger Heide. Die Stadt verfügt —
ebenso wie weitere Orte im Landkreis — über alle weiterführenden
Schulen. 

Die Wahlzeit im Beamtenverhältnis auf Zeit beträgt acht Jahre. Die
Besoldung richtet sich entsprechend der NKBesVO nach der BesGr. B 5.
Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der NKBesVO ge-
zahlt.

Eine ausführliche Beschreibung der Aufgaben, der persönlichen
Voraussetzungen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Internet-
seite www.landkreis-harburg.de/stellenausschreibungen.

Bitte bewerben Sie sich bis zum 12. 12. 2014 über unser Online-Be-
werbungsportal. Landkreis Harburg, Der Landrat, Abteilung Personal,
Postfach 14 40, 21414 Winsen (Luhe), www.landkreis-harburg.de.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 732

In der Samtgemeinde Wesendorf (Landkreis Gifhorn) ist die Stelle

der Ersten Samtgemeinderätin oder des Ersten Samtgemeinderates
(Allgemeine Vertreterin oder Allgemeiner Vertreter

des Samtgemeindebürgermeisters)

im Beamtenverhältnis auf Zeit zu besetzen.
Bewerbungsschluss ist der 7. 12. 2014. Nähere Informationen erhal-

ten Sie unter www.wesendorf.de.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 732

Bei der Stadt Löningen (rd. 13 000 Einwohnerinnen und Einwohner),
Landkreis Cloppenburg, ist zum 1. 1. 2015 bzw. zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle 

der Ersten Stadträtin oder des Ersten Stadtrates

zu besetzen. 
Die Erste Stadträtin oder der Erste Stadtrat wird vom Rat gewählt

und in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die Wahlzeit beträgt
acht Jahre. Die Besoldung erfolgt nach BesGr. A 15. Daneben wird eine
Aufwandsentschädigung gezahlt, die sich nach den Bestimmungen
der NKBesVO richtet.

Vorausgesetzt wird
— die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, als

Mindestvoraussetzung oder  
— ein abgeschlossenes Fach-/Hochschulstudium, vorzugsweise in ei-

nem rechtswissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen
Studiengang, und mehrjährige Verwaltungserfahrung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.loeningen.de/die-stadt/
aktuelles/stellenangebote. 

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen bitte bis zum 15. 12. 2014 an Herrn Bürgermeister
Marcus Willen — persönlich —, Stadt Löningen, Lindenallee 1, 49624
Löningen.

— Nds. MBl. Nr. 41/2014 S. 732

van Nieuwland Rüping Pust

Götz von Olenhusen Hausmann-Lucke Kaiser

Heun Beyer Schrader
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	Vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes der Glindbruchschölke im Landkreis Peine

	Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle
	Feststellung gemäß § 3 a UVPG (Verbrennungsmotoranlage Tölner, Eldingen)

	Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven
	Feststellung gemäß § 3 a UVPG (Land- und Bio-Geflügelschlachterei Hemmoor GmbH)
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